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Zur Entwicklung der
arbeitsmarktbedingten
Staatsausgaben

Die staatlichen Haushalte werden auf

vielf�ltige Weise durch den Arbeits-

markt beeinflusst. Betroffen sind Ausga-

ben f�r Lohnersatzleistungen, bedarfs-

orientierte Sozialtransfers und aktive

Arbeitsmarktpolitik, aber auch Steuer-

und Sozialbeitragseinnahmen. In den

vergangenen zehn Jahren waren neben

der konjunkturellen Entwicklung insbe-

sondere die Zunahme der Langzeit-

arbeitslosigkeit und zuletzt der Abbau

der als weitgehend erfolglos bewerte-

ten aktiven Arbeitsmarktpolitik von Be-

deutung. Mit der HartzIV-Reform sind

zwar Mehrausgaben beim Bund verbun-

den. Sie sind aus gesamtstaatlicher Pers-

pektive aber deutlich geringer. Das

Transfersystem wurde mit der Reform

grunds�tzlich auf eine klarere und ein-

heitlichere Grundlage gestellt. K�nftig

werden die beschlossenen Einschr�n-

kungen beim Arbeitslosengeld und die

R�ckf�hrung der aktiven Arbeitsmarkt-

politik entlastend wirken. Wichtig

bleibt aber eine deutlichere Trennung

von Versicherungsleistungen auf der

einen und Transferleistungen auf der

anderen Seite. Auch scheint eine Adjus-

tierung und konsequente Umsetzung

des bestehenden Instrumentariums in

Verbindung mit einer weiteren Flexibili-

sierung des Arbeitsmarktes erfolgver-

sprechender als Experimente mit neuen

Kombi- und Mindestlohnmodellen. Der

Beitragssatz der Bundesagentur f�r Ar-

beit sollte so bemessen sein, dass auch

konjunkturelle Schw�chephasen ver-

kraftet werden k�nnen.
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Der Staat und der Arbeitsmarkt stehen

grunds�tzlich in einer gegenseitigen Wechsel-

beziehung. So wirken auf der einen Seite die

Aktivit�ten des Staates – neben seiner Rolle

als wichtiger Arbeitgeber – kurz-, mittel- und

langfristig auf die gesamtwirtschaftliche Ent-

wicklung und damit auch auf die Besch�fti-

gung. Der Staat hat aber auch entscheiden-

den Einfluss auf die Regulierung des Arbeits-

marktes, und das Steuer- und Transfersystem

ist von erheblicher Bedeutung f�r die Anreize,

Arbeit nachzufragen oder anzubieten. Auf

der anderen Seite – und dies steht im Folgen-

den im Vordergrund – werden die �ffent-

lichen Haushalte auf vielf�ltige Weise durch

die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt

beeinflusst. Steigende Arbeitslosenzahlen

f�hren zu Mindereinnahmen bei Steuern und

Sozialbeitr�gen. Sie sind außerdem mit

h�heren Ausgaben vor allem f�r Lohn-

ersatzleistungen oder die bedarfsorientierte

Grundsicherung verbunden. Dar�ber hinaus

schlagen Maßnahmen der aktiven Arbeits-

marktpolitik in den �ffentlichen Haushalten

zu Buche.

Die arbeitsmarktbedingten Belastungen

der �ffentlichen Haushalte in den Jahren

1995 bis 2005: ein �berblick

Die Entwicklung der arbeitsmarktbedingten

Belastungen der �ffentlichen Haushalte

unterlag in den vergangenen Jahren sowohl

konjunkturellen als auch strukturellen Einfl�s-

sen. So kam es zum einen zyklisch bedingt

um die Jahrtausendwende vor�bergehend zu

einer merklichen Minderbelastung der Staats-

finanzen. Zum anderen weitete sich die struk-

turelle Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf sp�rbar

aus, was sich in einem Anstieg der Zahl der

Langzeitarbeitslosen widerspiegelte. Außer-

dem waren zahlreiche gesetzliche Neurege-

lungen zu verzeichnen, wie vor allem die so-

genannten Hartz-Gesetze (eine �bersicht

findet sich im Anhang ab S. 82).

Auf der Ausgabenseite schl�gt sich die Ar-

beitsmarktentwicklung vor allem im Arbeits-

losengeld (ALG I), der Arbeitslosenhilfe bezie-

hungsweise seit 2005 dem Arbeitslosengeld II

(ALG II) und den Maßnahmen der aktiven

Arbeitsmarktpolitik nieder. Dar�ber hinaus

k�nnen hierzu (bis Ende 2004) auch die So-

zialhilfe- und die dazugeh�rigen Wohngeld-

ausgaben f�r Erwerbsf�hige und deren Ange-

h�rige gerechnet werden, die allerdings nur

grob abzusch�tzen sind. Insgesamt sind die

so abgegrenzten Ausgaben von knapp 81

Mrd 3 im Jahr 1995 auf 97 Mrd 3 im Jahr

2005 angestiegen. Ihr Anteil am Bruttoin-

landsprodukt lag jeweils bei fast 4 1�2 %, wo-

bei zwischenzeitlich ein deutlicher R�ckgang

auf unter 4% in den Jahren 2000 und 2001

zu verzeichnen war (vgl. Schaubild auf S. 65).

Die anteiligen Finanzierungslasten verlager-

ten sich im Zeitverlauf vor allem im Zusam-

menhang mit der gestiegenen Langzeit-

arbeitslosigkeit, den Einschr�nkungen bei der

aktiven Arbeitsmarktpolitik und der Hartz IV-

Reform auf den Bundeshaushalt.

Die fiskalischen Belastungen durch die

Arbeitslosigkeit sind außerdem in Minderein-

nahmen bei Steuern und Sozialbeitr�gen be-

gr�ndet. Nach Sch�tzungen des Instituts f�r

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (dessen

Abgrenzungen und Berechnungen nur einge-

Vielf�ltige
Wechsel-
beziehungen
zwischen Staat
und Arbeits-
markt

Einflussfaktoren
der arbeits-
marktbedingten
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finanzen
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sche Belastun-
gen schwieriger
zu messen
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schr�nkt mit den obigen Angaben vergleich-

bar sind), beliefen sich diese im Jahr 2004 auf

eine Gr�ßenordnung von 40 Mrd 3, wovon

etwa drei F�nftel auf Sozialversicherungsbei-

tr�ge und zwei F�nftel auf Steuereinnahmen

entfielen. Auf die Einnahmenseite bezogene

Absch�tzungen sind grunds�tzlich mit gr�ße-

ren methodischen Schwierigkeiten verbun-

den und daher mit Vorsicht zu interpretieren

(vgl. die Erl�uterungen auf S. 66 f.). Im Fol-

genden steht die ausgabenseitige Entwick-

lung im Vordergrund.

Bundesagentur f�r Arbeit:

finanzielle Absicherung vor�ber-

gehender Arbeitslosigkeit

Die Bundesagentur f�r Arbeit (BA) bietet eine

beitragsfinanzierte Absicherung gegen das

Risiko des Einkommensverlustes infolge einer

vor�bergehenden Arbeitslosigkeit. Wie f�r

Sozialversicherungen typisch wird dabei auf

eine Differenzierung der Beitr�ge nach indivi-

duell unterschiedlichen Risiken verzichtet.

Dar�ber hinaus bezahlt die BA eine Vielzahl

von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (f�r

Rehabilitation, Qualifizierung und Arbeits-

beschaffung). Sie ist zudem die f�r die Ver-

mittlung Arbeitsloser zust�ndige staatliche

Stelle.

Die BA finanziert sich zum weitaus gr�ßten

Teil (in der Vergangenheit zwischen 80% und

90%) �ber entgeltbezogene Beitr�ge sozial-

versicherungspflichtig Besch�ftigter, die je zur

H�lfte vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu

zahlen sind. Der Beitragssatz betr�gt seit

1993 unver�ndert 6,5%. Hinzu kommen ins-

besondere unterj�hrige Liquidit�tshilfen des

Bundes, die bislang jeweils am Jahresende in

einen Zuschuss umgewandelt wurden, soweit

die Finanzlage keine R�ckzahlung zuließ. Da

bei der BA keine nennenswerten Reserven

vorhanden waren, wurden schwankende Ein-

nahmen und Ausgaben in den vergangenen

Jahren regelm�ßig �ber den Bundeszuschuss

ausgeglichen. Bei den Ausgaben bean-

spruchte das ALG I rund die H�lfte der Mittel.

Auf die aktive Arbeitsmarktpolitik entfielen

zwischen 30% und 40%. Dar�ber hinaus

fielen Verwaltungsausgaben an. Es wurden

aber unter anderem auch noch Zahlungen f�r

das Insolvenzgeld und die Altersteilzeit ge-

leistet (siehe Tabelle auf S. 68).

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist f�r

die Finanzen der BA von entscheidender Be-

in % des BIP

davon:

Bundesagentur für Arbeit

Bund

Länder und Gemeinden

Insgesamt

1995 2005

Arbeitsmarktbedingte
Ausgaben der
öffentlichen Haushalte
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Deutsche Bundesbank

Die fi skalischen Kosten der Arbeitslosigkeit
gemäß Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)

Die fi skalischen Kosten der Arbeitslosigkeit schlagen sich 

sowohl auf der Ausgaben- (in beitragsfi nanzierten Ver-

sicherungs- und steuerfi nanzierten Transferleistungen) 

als auch auf der Einnahmenseite (in Mindereinnahmen 

bei Steuern und Sozialbeiträgen) der öffentlichen Haus-

halte nieder. Davon zu unterscheiden sind die gesamt-

wirtschaftlichen Kosten der Arbeitslosigkeit, die über 

ungenutzte potenzielle Produktionsfaktoren eine ver-

minderte Wirtschaftsleistung verursachen. Die gesamt-

wirtschaftlichen Kosten sind weitaus umfassender defi -

niert. Ihre eindeutige Messung fällt jedoch schwer, weil 

sie insbesondere eine klare Vorstellung von der poten-

ziell erreichbaren Wirtschaftsleistung bei Vollbeschäf-

tigung voraussetzt.

Die fi skalischen Kosten sind nur zum Teil auch gesamtwirt-

schaftliche Kosten. Während Steuer- und Sozialbeiträge 

aus dem Arbeitsertrag gezahlt werden und ihr Ausfall 

folglich aus dem geringeren Einsatz des Produktionsfak-

tors Arbeit resultiert, handelt es sich bei den Transfers 

an Arbeitslose lediglich um eine Einkommensumvertei-

lung, die in konjunkturellen Abschwungphasen freilich 

stabilisierend wirken kann. Von den Transfers gehen 

aber insofern gesamtwirtschaftliche Kosten aus, wie sie 

selbst und ihre Finanzierung Ursache für weitere Unter-

beschäftigung sind.

Das IAB legt regelmäßig Berechnungen zu den durch 

die registrierten Arbeitslosen verursachten gesamtfi s-

kalischen Kosten vor.1) Die aktuellen Berechnungen rei-

chen bis zum Jahr 2004, berücksichtigen also noch nicht 

die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozial hilfe 

zum Arbeitslosengeld II zum 1. Januar 2005. Als direkte 

Kosten werden die Ausgaben der Bundesagentur für 

Arbeit für das Arbeitslosengeld, des Bundes für die 

Arbeitslosenhilfe sowie der Kommunen für an regis-

trierte Arbeitslose gezahlte Sozialhilfe berücksichtigt. 

Hinzu kommen Wohngeldzahlungen. Als indirekte Kos-

ten gehen Einnahmenausfälle bei Steuern und Sozialbei-

trägen in die Rechnung ein, wobei das unmittelbar vor 

der Arbeitslosigkeit bezogene Entgelt zugrunde gelegt 

wird. Unberücksichtigt bleiben die fi skalischen Kosten 

der Leistungsbezieher, die nicht zu den Arbeitslosen 

gezählt werden („58er-Regelung“, Erwerbsgeminderte 

und krankheitsbedingt Arbeitsunfähige).

Nach den IAB-Berechnungen verursachte ein regis-

trierter Arbeitsloser im Jahr 2004 durchschnittliche 

Belastungen von 19 600 € pro Jahr. Auf Bezieher von 

Arbeitslosengeld entfi elen mit rund 23 000 € die höchs-

ten Kosten, während sich für Arbeitslosenhilfebezieher 

ein Wert von 18 900 € ergab. Deutlich weniger Kosten 

haben dagegen registrierte Arbeitslose verursacht, die 

weder Arbeitslosengeld noch Arbeitslosenhilfe bezogen 

haben (14 700 €). Die so ermittelten Gesamtbelastungen 

beliefen sich auf knapp 86 Mrd €. Etwa 54 % der Kosten 

waren direkte Ausgaben, 46 % bestanden in Form von 

Mindereinnahmen – zwei Fünftel Steuern und drei Fünf-

tel Sozialbeitragsausfälle.

Im Zeitablauf folgen die fi skalischen Kosten der Arbeits-

losigkeit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In 

Prozent des BIP wurde im Jahr 1997 ein Maximum von 

4 ½ % erreicht. Nach einem Rückgang bis auf 3 ½ % im 

Jahr 2001 kam es wieder zu einem Anstieg auf etwa 

4 % des BIP in den Jahren 2003 und 2004. Dabei hat sich 

1) Vgl.: H.-U. Bach und E. Spitznagel, Was kostet uns die Arbeitslosig-
keit?, in: IAB Kurzbericht, Nr. 10, 2003.
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insbesondere die Bedeutung der vom Bund zu fi nanzie-

renden Arbeitslosenhilfe nahezu stetig weiter erhöht. 

Größer geworden sind auch die Mindereinnahmen bei 

den Sozialbeiträgen, wohingegen die Steueraufkom-

mensverluste seit 1997 sogar leicht zurückgegangen 

sind. Während die Entwicklungslinien auf der Ausgaben-

seite vornehmlich durch konjunkturelle Schwankungen 

und eine strukturelle Zunahme der Langzeitarbeitslosig-

keit geprägt sind, schlagen bei den Mindereinnahmen 

allerdings auch Steuer- beziehungsweise Beitragssatz-

änderungen zu Buche. Steigende Beitragssätze etwa 

zur Krankenversicherung haben die Mindereinnahmen 

vergrößert. Dagegen haben die Tarifsenkungen bei der 

Einkommensteuer dem Progressionseffekt (Fiscal Drag) 

entgegengewirkt und für eine gewisse Stabilisierung 

gesorgt.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass 

die Berechnungen des IAB einen Teil der Arbeitslosen (ins-

besondere über 58-Jährige, aber auch die stille Reserve) 

nicht berücksichtigen. Auch werden die umfangreichen 

Aufwendungen für diejenigen nicht in die Rechnung 

einbezogen, die formal nicht als Arbeitslose registriert 

sind, weil sie an einer Beschäftigung schaffenden oder 

einer Qualifi zierungsmaßnahme teilnehmen oder als 

regulär (Teilzeit-)Beschäftigte aufgrund ihres niedrigen 

Erwerbseinkommens aufstockende Transfers erhalten. 

Dadurch fallen die Gesamtkosten niedrig aus. Dem steht 

entgegen, dass die Mindereinnahmen recht hoch ange-

setzt werden, weil davon auszugehen ist, dass die Wie-

derbeschäftigung im Durchschnitt wohl nur zu einem 

niedrigeren Arbeitseinkommen möglich sein wird.

in % des BIP

Fiskalische Kosten
der Arbeitslosigkeit gemäß IAB
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deutung. Mit der g�nstigen konjunkturellen

Lage um die Jahrtausendwende kam es

vor�bergehend zu einer deutlichen Erholung

am Arbeitsmarkt. Entsprechend erreichte

das Defizit der BA im Jahr 2000 mit knapp

1 Mrd 3 einen vorl�ufigen Tiefstand, w�hrend

in den Jahren 1996 und 2003 mit 7 Mrd 3 be-

ziehungsweise gut 6 Mrd 3 jeweils H�he-

punkte zu verzeichnen waren.

Arbeitslosengeld I

Das ALG I stellt eine vor�bergehende Lohn-

ersatzleistung nach einem Arbeitsplatzverlust

dar. Entsprechend schwanken die Ausgaben

insbesondere konjunkturell relativ stark (siehe

Schaubild auf S. 73). Sie erreichten im Jahr

1997 einen Wert von fast 30 1�2 Mrd 3. Mit

der g�nstigeren gesamtwirtschaftlichen Ent-

wicklung sanken die Zahlungen bis zum Jahr

2000 auf 23 1�2 Mrd 3, um insbesondere mit

der wirtschaftlichen Schw�chephase erneut

auf jeweils 29 Mrd 3 in den Jahren 2003 und

2004 anzusteigen. 2005 kam es wieder zu

einem R�ckgang um 2 Mrd 3.

Dabei sind die Ausgaben f�r das ALGI nicht

unmittelbar von der Zahl der registrierten

Arbeitslosen abh�ngig. Entscheidend sind viel-

mehr die Anzahl der Versicherten, deren

Arbeitsplatzverlust erst relativ kurz zur�ckliegt,

sowie die durchschnittliche Leistungsh�he. Die

Empf�ngerzahlen (siehe Schaubild auf S. 69)

sind insbesondere seit 2004 beschleunigt ge-

sunken. Dies lag allerdings weniger an einer

Verbesserung der Lage am Arbeitsmarkt, son-

dern vielmehr am Auslaufen individueller An-

spr�che auf ALGI bei anhaltender Arbeitslosig-

Finanzielle Entwicklung der Bundesagentur f�r Arbeit

Mrd 5 1)

Position 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Einnahmen
Beitr�ge 43,1 46,4 47,3 47,4 47,3 47,2 47,0
Insolvenzgeldumlage 0,9 1,1 1,4 1,9 1,9 1,5 1,3
Europ�ischer Sozialfonds 0,1 0,5 0,8 0,6 0,3 0,3 0,3
Sonstige Einnahmen 2) 2,0 1,7 1,1 1,0 1,1 1,3 4,1
Insgesamt 46,1 49,6 50,7 50,9 50,6 50,3 52,7

Ausgaben
Arbeitslosenunterst�tzungen 26,0 25,0 26,4 29,6 31,4 31,2 28,9

Arbeitslosengeld I 24,6 23,6 24,6 27,0 29,0 29,1 27,0
Kurzarbeitergeld 0,5 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 0,6
Insolvenzgeld 0,9 1,0 1,4 2,0 1,7 1,4 1,2

Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik 17,6 20,3 20,7 21,0 19,2 16,8 11,6
Berufliche Aus- und Fortbildung 3) 9,6 12,8 14,2 15,1 13,8 12,2 8,5
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 5,9 5,0 3,8 3,2 2,3 1,7 0,4
Berufliche Rehabilitation 2,1 2,5 2,6 2,8 3,0 2,9 2,6

Winterbauf�rderung 4) 0,8 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2
Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz . 0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1
Aussteuerungsbetrag . . . . . . 4,6
Sonstige Ausgaben 5) 5,2 4,6 4,7 5,0 5,1 5,3 6,7
Insgesamt 49,6 50,5 52,6 56,5 56,8 54,5 53,1

�berschuss (+) bzw. Defizit (–) – 3,5 – 0,9 – 1,9 – 5,6 – 6,2 – 4,2 – 0,4

Quelle: Bundesagentur f�r Arbeit. — 1 DM-Werte in Euro
umgerechnet. — 2 2005 einschl. Verwaltungskosten-
erstattungen des Bundes. — 3 Qualifizierungsmaß-
nahmen einschl. Unterhaltsgeld bzw. Arbeitslosengeld
bei Weiterbildung, Personal-Service-Agenturen und Ich-

AG. — 4 Schlechtwettergeld, Wintergeld, Produktive
Winterbauf�rderung f�r Arbeitgeber, Winterausfall-
geld. — 5 Insb. Verwaltungsausgaben, 2005 erh�ht durch
Umstellung auf ALG II; 1995 noch nennenswerte Leistun-
gen nach dem Vorruhestandsgesetz.

Deutsche Bundesbank
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keit. Die zuletzt zu beobachtende Abkopplung

der ALGI-Ausgaben von den Arbeitslosenzah-

len ist somit vor allem Ausdruck einer zuneh-

menden Langzeitarbeitslosigkeit.

Die H�he des ALG I betr�gt seit dem Jahr

1994 grunds�tzlich 60% des zuvor bezoge-

nen pauschalierten Nettoentgelts. Ist mindes-

tens ein Kind zu versorgen, steigt der Satz auf

67%. Eine kr�ftige Ausweitung der individu-

ellen Anspr�che ergab sich allerdings infolge

einer Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts aus dem Jahr 2000, nach der Bei-

tr�ge aus Sonderzahlungen leistungserh�-

hend zu ber�cksichtigen sind.1) Die durch-

schnittliche monatliche Zahlung stieg von

1 150 3 im Jahr 1995 auf zuletzt gut 1 300 3

(einschl. Beitr�ge zur Renten-, Kranken- und

Pflegeversicherung). Der Zuwachs fiel mit ins-

gesamt 13% etwas st�rker aus als bei den

Bruttol�hnen und -geh�ltern je Arbeitneh-

mer. Die – inzwischen verk�rzte – maximale

Bezugsdauer betrug je nach Alter und Versi-

cherungszeit zwischen sechs und 32 Mona-

ten.

Aktive Arbeitsmarktpolitik und

Auswirkungen von Hartz IV

Im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik

wurden die Ausgaben der BA zun�chst im

Jahr 1997 deutlich reduziert. Doch schon im

Verlauf des Wahljahres 1998 kam es wieder

zu einer – außergew�hnlich starken – Aus-

weitung. Es folgten drei Jahre mit einer Stabi-

lisierung auf hohem Niveau, hinter der sich

freilich eine ausgepr�gte Verschiebung von

Arbeitsbeschaffungs- zu Qualifizierungsmaß-

nahmen verbarg. Seit 2003 sanken die Aus-

gaben f�r die aktive Arbeitsmarktpolitik sp�r-

bar und erreichten zuletzt den tiefsten Stand

seit 1990. W�hrend die BA bis zur Einf�hrung

der Grundsicherung f�r Arbeitsuchende

(Hartz IV) auch f�r die Arbeitslosenhilfebezie-

her die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen

finanzierte, �bernahm dies ab 2005 der

Bund. Der Ausgabenr�ckgang bei der aktiven

Arbeitsmarktpolitik der BA von fast 5 1�2 Mrd 3

im Jahr 2005 ging aber �ber das durch die

Hartz IV-Reform bewirkte Maß hinaus.

Die Struktur der aktiven Arbeitsmarktpolitik

wurde durch zahlreiche gesetzliche Neurege-

lungen gepr�gt (vgl. �bersicht auf S. 70 so-

wie Anhang ab S. 82). Zu nennen sind insbe-

Jahresdurchschnitte, log. Maßstab
Tsd.

1)Empfänger von ...

... Arbeitslosen- und Sozial-
    hilfe bzw. (ab 2005)
    Arbeitslosengeld II

... Sozialhilfe 3)

... Arbeits-
    losengeld 2)

... Arbeitslosenhilfe

1995 2005

Erwerbsfähige
Leistungsempfänger *)

* Ohne Bereinigung um Doppelbezieher. —
1 Empfängerzahlen vor und nach Hartz IV-
Reform nicht vollständig vergleichbar. —
2 Heute übliche Bezeichnung: Arbeitslosen-
geld I. — 3 Geschätzte laufende Hilfen zum
Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtun-
gen an erwerbsfähige Empfänger.
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1 Hiermit waren aus damaliger Sicht dauerhafte Mehrbe-
lastungen von rd. 2 Mrd 3 pro Jahr verbunden, da keine
kompensierenden Maßnahmen ergriffen wurden.
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�berblick �ber das Instrumentarium der aktiven Arbeitsmarktpolitik

Berufliche Ausbildung
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, Ausbildung in
außerbetrieblichen Einrichtungen und ausbildungsbeglei-
tende Hilfen.

F�rderung beruflicher Weiterbildung
Qualifizierungsmaßnahmen bis zum Berufsabschluss.

Eignungsfeststellungs- und Trainingsmaßnahmen
Feststellung der Eignung f�r bestimmte berufliche T�tig-
keiten, Vermittlung zus�tzlicher Qualifikationen, �berpr�-
fung der Arbeitsbereitschaft und -f�higkeit.

Job-Rotation
F�rderung von Vertretungen bei Weiterbildung.

F�rderung der Teilhabe behinderter Menschen (berufliche
Rehabilitation)
Verbesserung der Chancen zur beruflichen Eingliederung
von k�rperlich, geistig oder seelisch behinderten Men-
schen.

Deutsch-Sprachlehrg�nge
F�rderung der beruflichen Integration insbesondere von
Sp�taussiedlern und Asylberechtigten.

Besch�ftigung schaffende Maßnahmen
Befristete T�tigkeiten f�r schwer vermittelbare Arbeitslose,
um deren Besch�ftigungsf�higkeit zu erhalten (Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen und Besch�ftigung schaffende
Infrastrukturmaßnahmen).

Vermittlungsgutschein
Einschaltung eines privaten Arbeitsvermittlers auf Kosten
der BA. H�he: je nach Dauer der Arbeitslosigkeit zwischen
1 500 5 (weniger als sechs Monate) und 2 500 5 (mehr als
neun Monate).

Unterst�tzung von Beratung und Vermittlung
�bernahme von Bewerbungskosten sowie der Kosten der
Reise zum Ort von Berufsberatung, Vermittlung, Eignungs-
feststellung oder Vorstellungsgespr�chen.

Maßnahmen, die auf eine Besch�ftigung auf dem ersten
Arbeitsmarkt ausgerichtet sind:
– Personal-Service-Agenturen: Leiharbeit in Verbindung

mit Kurzzeitqualifizierungen in verleihfreien Zeiten.
– Eingliederungszusch�sse: Finanzieller Ausgleich der ge-

ringeren Produktivit�t Arbeitsuchender f�r Arbeitgeber.
– Einstellungszusch�sse bei Neugr�ndungen: An Existenz-

gr�nder, die Arbeitslose einstellen.
– Einstellungszusch�sse bei Vertretung: An Arbeitgeber,

die w�hrend Weiterbildungsmaßnahmen vor�bergehen-
de Ersatzeinstellungen vornehmen.

– Beitragsbefreiung der Arbeitgeber: Bei Einstellung von
�ber 55-J�hrigen wird Arbeitgeberbeitrag zur BA erlassen.

– Entgeltsicherung f�r �ltere: F�rderung �ber 50-J�hriger,
die durch Aufnahme einer geringer entlohnten Besch�f-
tigung ihre Arbeitslosigkeit beenden.

– Mobilit�tshilfen: Zusch�sse zu Fahr-, Lebenshaltungs-
und Umzugskosten zur Aufnahme einer sozialversiche-

rungspflichtigen Besch�ftigung oder einer dualen Ausbil-
dung.

– �berbr�ckungsgeld: Zur Sicherung des Lebensunterhalts
und zur sozialen Sicherung bei Aufnahme einer selbst�n-
digen T�tigkeit, wenn dadurch Arbeitslosigkeit vermie-
den wird.

– Existenzgr�ndungszuschuss (Ich-AG): Monatlicher Zu-
schuss, degressiv �ber maximal drei Jahre verteilt.

– Gr�ndungszuschuss: Ersetzt �berbr�ckungsgeld und
Existenzgr�ndungszuschuss ab 1. August 2006. Die F�r-
derung bisheriger Arbeitslosengeldbezieher erfolgt in
H�he des Arbeitslosengeldanspruchs zuz�glich 300 5 pro
Monat f�r die soziale Absicherung. Die F�rderdauer be-
tr�gt neun Monate mit Verl�ngerungsoption um sechs
Monate, w�hrend derer nur noch der Aufstockungsbe-
trag von 300 5 gezahlt wird.

Freie F�rderung
Bis zu 10% des Eingliederungstitels k�nnen die Arbeits-
agenturen verwenden, um neue arbeitsmarktpolitische
Instrumente zu entwickeln (Erfolgskontrolle durch Einglie-
derungsbilanz).

Zusch�sse zu Transfermaßnahmen
Bei drohender Arbeitslosigkeit infolge betrieblicher Um-
strukturierungen, wenn sich der Arbeitgeber selbst ange-
messen beteiligt.

F�rderung der ganzj�hrigen Besch�ftigung
Zahlung von Saison-Kurzarbeitergeld, um saisonale
Arbeitslosigkeit in witterungsabh�ngigen Branchen zu ver-
meiden.

Kurzarbeitergeld
Stabilisierung von Besch�ftigungsverh�ltnissen bei vo-
r�bergehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Ar-
beitgebers.

Altersteilzeit
Erstattung der Aufstockungsbetr�ge zum Entgelt und zum
Rentenversicherungsbeitrag, wenn nach der Freistellung
ein zuvor Arbeitsloser beziehungsweise – in Betrieben mit
bis zu 50 Mitarbeitern – ein Auszubildender eingestellt
wird.

Zus�tzliche F�rderung durch Mittel des Europ�ischen
Sozialfonds
Zur Sicherung von Existenzgr�ndungen, bei beruflicher
Qualifizierung und f�r Sprachlehrg�nge bei Personen mit
Migrationshintergrund.

Spezielle Leistungen im Rahmen der Grundsicherung f�r
Arbeitsuchende
– Einstiegsgeld: Zus�tzliche F�rderung der Aufnahme

einer sozialversicherungspflichtigen oder selbst�ndigen
Besch�ftigung, um Hilfebed�rftigkeit zu �berwinden.

– Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobs): Gemeinn�tzige
Besch�ftigungen, die im �ffentlichen Interesse liegen
und keine bestehenden Arbeitsverh�ltnisse verdr�ngen
sollen. Der Mehraufwand f�r die Empf�nger von Arbeits-
losengeld II wird entsch�digt (1 5 bis 2 5 pro Stunde).

Deutsche Bundesbank
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sondere die ersten beiden Gesetze f�r mo-

derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

(Hartz I und II) aus dem Jahr 2002. Damit

wurden zwar einige neue Instrumente wie die

Existenzgr�ndungszusch�sse (Ich-AG) oder

die Personal-Service-Agenturen (PSA) einge-

f�hrt, andere Leistungen und insbesondere

Qualifizierungsmaßnahmen wurden aber

deutlich st�rker eingeschr�nkt. W�hrend f�r

die PSA kaum Mittel flossen, wurden f�r die

Ich-AG im Jahr 2005 immerhin 11�2 Mrd 3 ge-

zahlt. Insgesamt entfielen hierauf jedoch

nicht mehr als 13% der Gesamtleistungen

f�r die Arbeitsmarktpolitik der BA.

Mit der Hartz IV-Reform wurde im Jahr 2005

parallel zur Entlastung bei der aktiven Ar-

beitsmarktpolitik ein Aussteuerungsbetrag

eingef�hrt, den die BA f�r �bertritte vom

ALG I- zum ALG II-Bezug an den Bund zu zah-

len hat.2) Damit soll ein Anreiz f�r die Arbeits-

agenturen zur Vermittlung noch vor Ende der

Leistungsbezugsdauer gesetzt werden. Im

Jahr 2005 wurde die Zahl der Wechsler weit

�bersch�tzt. Der veranschlagte Aussteue-

rungsbetrag von gut 6 1�2 Mrd 3 wurde mit

4 1�2 Mrd 3 um fast ein Drittel unterschritten.

Auch bei den Verwaltungskosten ergab sich

im Jahr 2005 eine Besonderheit. Die �ber-

nahme der Betreuung der vormaligen er-

werbsf�higen Sozialhilfeempf�nger durch die

zusammen mit den kommunalen Stellen ge-

gr�ndeten Arbeitsgemeinschaften hatte zu-

s�tzliche Verwaltungskosten der BA zur Folge

– wobei dies gleichzeitig mit einer Entlastung

der kommunalen Sozial�mter verbunden war.

Die Kosten der den ALGII-Beziehern zugeord-

neten Verwaltungskapazit�ten wurden vom

Bund erstattet. Dadurch kam es bei der BA zu

einer Bilanzverl�ngerung. Eine Ergebnisver-

besserung resultierte allerdings daraus, dass

die der Betreuung von Versicherungsleis-

tungsempf�ngern (wie dem ALG I) zugerech-

neten Verwaltungsaufwendungen deutlich

niedriger ausfielen. Insgesamt sind 2005 die

Verwaltungsausgaben der BA von 5 Mrd 3

auf 6 1�2 Mrd 3 gestiegen, die erstmaligen Ver-

waltungskostenzusch�sse des Bundes belie-

fen sich auf rund 3 Mrd 3.

Gebietsk�rperschaften:

Sozialleistungen bei Bed�rftigkeit

Im Unterschied zur Sozialversicherung bieten

die Transfers der Gebietsk�rperschaften an

Arbeitslose, die kein ALG I (mehr) beziehen,

aber auch an Bezieher niedriger eigener Er-

werbseinkommen, keinen beitragsfinanzier-

ten Einkommensersatz, sondern vor allem

eine steuerfinanzierte bed�rftigkeitsgepr�fte

Absicherung des Lebensunterhalts. Mit der

Zunahme der Langzeitarbeitslosigkeit stiegen

die finanziellen Belastungen der Gebietsk�r-

perschaften, insbesondere des Bundes. Dabei

war die steuerfinanzierte Arbeitslosenhilfe

mit ihrer Ankn�pfung an die zuvor bezoge-

nen Arbeitseink�nfte ein systemfremdes Ele-

ment, das mit der Zusammenlegung von

Arbeitslosen- und Sozialhilfe f�r Erwerbs-

f�hige zum ALG II beseitigt wurde – allerdings

wird weiterhin beim Wechsel vom ALGI ein

2 Der Aussteuerungsbetrag bemisst sich nach der Anzahl
der im Vorquartal nach dem Ende des ALG I-Bezugs inner-
halb von drei Monaten zum ALGII Wechselnden multipli-
ziert mit den durchschnittlichen j�hrlichen Kosten einer
Bedarfsgemeinschaft im Sinne des SGBII (derzeit rd.
10 000 3).

Aussteuerungs-
betrag f�r nicht
vermittelte
Arbeitslosen-
geldempf�nger

Organisatori-
sche Umstellun-
gen beeinflus-
sen Verteilung
der Verwal-
tungskosten

Steuerfinan-
zierte bed�rf-
tigkeitsgepr�fte
Sozialleis-
tungen
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befristeter einkommensabh�ngiger Zuschlag

gezahlt. Die Einf�hrung des ALG II f�hrte

im Jahr 2005 zu einer Ausweitung der Emp-

f�ngerzahlen um Personen, die zuvor keine

Leistungsanspr�che besaßen oder sie nicht

geltend gemacht hatten. Im Hinblick auf die

statistischen Ausweise brachte der System-

wechsel einen Bruch mit sich, der die Analyse

der Entwicklung im vergangenen Jahr er-

schwert.

Entwicklung in den Jahren 1995 bis 2004

Vor der 2005 in Kraft getretenen Hartz IV-

Reform machten die Aufwendungen f�r die

Arbeitslosenhilfe im engeren Sinne den Groß-

teil der aus dem Bundeshaushalt finanzierten

direkten Arbeitsmarktausgaben aus (siehe

oben stehende Tabelle). Eine weitere bedeu-

tende Rolle spielte der Zuschuss an die BA und

die (hier gesch�tzten) Wohngeldzahlungen an

erwerbsf�hige Arbeitslose. Die gesamten

arbeitsmarktbedingten Ausgaben des Bundes

in der hier verwendeten Abgrenzung nahmen

im Zeitraum 1995 bis 2004 von 21 Mrd 3 auf

27 Mrd 3 zu. W�hrend einerseits die Auf-

wendungen f�r die Arbeitsf�rderung von

5 1�2 Mrd 3 auf gut 1 Mrd 3 abnahmen, ver-

doppelten sich die Ausgaben f�r die Arbeits-

losenhilfe nahezu auf fast 19 Mrd 3. Die Ent-

wicklung unterlag jedoch betr�chtlichen j�hr-

lichen Schwankungen (siehe Schaubild auf

S. 73). Sie wurde dadurch ged�mpft, dass die

Bemessungsgrundlage der f�r Arbeitslosen-

hilfebezieher abgef�hrten Sozialbeitr�ge in

mehreren Schritten reduziert wurde. So ge-

wannen die direkten Bundesleistungen gegen-

�ber den f�r die Empf�nger abgef�hrten So-

Arbeitsmarktbedingte Ausgaben des Bundes

Mrd 5 1)

Position 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Arbeitslosenhilfe 11,0 13,4 13,0 15,0 16,7 18,9 1,5
Arbeitslosenhilfe im engeren Sinne 10,5 13,2 12,8 14,8 16,5 18,8 1,5

Lohnersatzleistung 5,8 8,7 8,9 10,3 12,3 13,8 1,1
Sozialversicherung 4,7 4,5 3,8 4,4 4,3 4,9 0,4

Sonstige Arbeitslosenhilfe 2) 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0
Grundsicherung f�r Arbeitsuchende 3) . . . . . 0,5 35,2

Arbeitslosengeld II . . . . . . 25,0
Lohnersatzleistung ts) . . . . . . 16,3
Sozialversicherung ts) . . . . . . 8,8

Beteiligung an Unterkunftskosten . . . . . . 3,5
Eingliederungsleistungen . . . . . . 3,6
Verwaltungskostenerstattungen . . . . . 0,5 3,1

Sonstige Ausgaben Grundsicherung 4) . . . . . . 0,0
Kinderzuschlag . . . . . . 0,1
Sonstige aktive Arbeitsf�rderung 5) 5,4 1,1 0,3 0,3 0,6 1,2 0,7
Wohngeld f�r Erwerbsf�hige 6) 1,2 1,3 1,6 1,7 2,1 2,3 .
Zuschuss BA 3,5 0,9 1,9 5,6 6,2 4,2 0,4
Insgesamt 21,2 16,7 16,9 22,7 25,7 27,1 37,9
Nachrichtlich:

Insgesamt, bereinigt um Aussteuerungsbetrag 21,2 16,7 16,9 22,7 25,7 27,1 33,4

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, eigene
Berechnungen. — 1 DM-Werte in Euro umgerechnet. —
2 Eingliederungshilfe f�r Sp�taussiedler u.a. — 3 In 2004
Vorleistungen im Rahmen des SGB II. — 4 Ausgaben f�r
den Ombudsrat, Kommunikation und Forschung. — 5 An-
passungshilfen und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

(Alters�bergangsgeld in den neuen L�ndern, Wiederein-
gliederung Langzeitarbeitsloser und Schwervermittel-
barer). — 6 Gesch�tzt unter der Annahme eines auf
erwerbsf�hige Hilfebed�rftige entfallenden konstanten
Ausgabenanteils von 77%.

Deutsche Bundesbank
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zialversicherungsbeitr�gen deutlich an Ge-

wicht (von gut 55% auf 74% der Gesamtzah-

lungen). Diese Entlastung des Bundes hatte

allerdings entsprechende Mindereinnahmen

der gesetzlichen Renten-, Kranken- und der

sozialen Pflegeversicherung zur Folge. Die Zu-

nahme der Langzeitarbeitslosigkeit spiegelt

sich in der Statistik der Arbeitslosenhilfeemp-

f�nger wider (siehe Schaubild auf S. 69).

Deren Zahl stieg von jahresdurchschnittlich

knapp einer Million (1995) zun�chst auf

11�2 Millionen (1998) und anschließend – nach

einer zwischenzeitlichen Stabilisierung – auf

gut zwei Millionen im Jahr 2004.

Die arbeitsmarktbedingten Ausgaben der

L�nder und Gemeinden liegen deutlich unter

denen des Bundes und der BA. Sie sind insbe-

sondere f�r weiter zur�ckliegende Jahre zum

Teil nur schwer zu quantifizieren.3) Die L�nder

gaben (netto) insgesamt rund 4 Mrd 3 j�hr-

lich f�r die Arbeitsmarktpolitik aus, was

einem Anteil von gut 11�2 % ihres Gesamtbud-

gets entsprach (gegen�ber rd. 10% beim

Bund).4) Die Wohngeldzusch�sse der L�nder

an erwerbsf�hige Arbeitslose d�rften von

1 Mrd 3 in 1995 auf sch�tzungsweise

11�2 Mrd 3 im Jahr 2004 gestiegen sein. Insge-

samt nahmen die arbeitsmarktbedingten

Ausgaben der L�nder seit 1995 wohl nur rela-

tiv leicht zu. Bei den Gemeinden d�rften sie

im Jahr 2004 10 Mrd 3 ausgemacht haben.

Die aktive Arbeitsmarktpolitik f�r erwerbs-

f�hige Sozialhilfeempf�nger (Hilfe zur Arbeit)

verdoppelte sich dabei seit 1995 auf gut

1 Mrd 3. Im gleichen Zeitraum betrug die

Zunahme der weiteren (Netto-)Ausgaben im

Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt

außerhalb von Einrichtungen (Sozialhilfe im

engeren Sinne) 8%. Grob gesch�tzt d�rften

dabei 2004 knapp 7 Mrd 3 auf Zahlungen

an (nach dem neuen SGB II) erwerbsf�hige

log. Maßstab
Mrd €

Arbeitslosengeld 1)

Arbeitslosenhilfe 2)

Aktive Arbeitsmarktpolitik

1995 2005

Wichtige arbeitsmarkt-
bedingte Ausgaben

1 Heute übliche Bezeichnung: Arbeitslosen-
geld I. — 2 Ab 2005: Arbeitslosengeld II.

Deutsche Bundesbank
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3 Die nachfolgenden groben Sch�tzungen beruhen zum
Teil auf Berechnungen des Vermittlungsausschusses vom
Juni 2004 und des Bundesministeriums f�r Wirtschaft
und Arbeit (BMWA) im Rahmen des Revisionsberichts
vom Oktober 2005 f�r das Jahr 2004. Bei den Leistungen
der Sozial- und Krankenhilfe wird ein konstanter Ausga-
benanteil von 93% f�r erwerbsf�hige Leistungsbezieher
und deren Angeh�rige, beim Wohngeld von 77% f�r
arbeitslose Empf�nger unterstellt. Durch den Anstieg der
Langzeitarbeitslosigkeit k�nnten die so ermittelten Auf-
wendungen die tats�chlich der Arbeitslosigkeit in der
Vergangenheit zuzurechnenden Ausgaben �berschreiten.
Die vom BMWA gesch�tzten Verwaltungskosten f�r er-
werbsf�hige Sozialhilfeempf�nger werden als nahezu
konstant angenommen.
4 Statistisches Bundesamt, Rechnungsergebnisse des �f-
fentlichen Gesamthaushalts, 2003, Fachserie 14, Reihe
3.1. Neuere Ergebnisse liegen noch nicht vor. Die Ausga-
ben waren von 1995 bis 2003 weitgehend konstant. Die
hier betrachtete Kategorie enth�lt neben arbeitsmarktpo-
litischen Ausgaben auch sonstige Aufwendungen (z.B.
f�r den Arbeitsschutz) und ist insofern nicht ganz
deckungsgleich mit der hier grunds�tzlich verwendeten
Abgrenzung arbeitsmarktbedingter Ausgaben.

Die Arbeits-
marktausgaben
der L�nder und
Gemeinden
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Sozialhilfeempf�nger und deren Angeh�rige

entfallen sein. Hinzu kommen die dieser

Personengruppe sch�tzungsweise zuzuord-

nenden Ausgaben f�r die Krankenhilfe

(gut 1�2 Mrd 3) und Verwaltungskosten (rd.

1 Mrd 3).

Hartz IV-Reform und Entwicklung

im vergangenen Jahr

Mit dem Anfang 2005 in Kraft getretenen

Vierten Gesetz f�r moderne Dienstleistungen

am Arbeitsmarkt (Hartz IV) wurden die Leis-

tungen der Arbeitslosenhilfe im weiteren

Sinne und der Sozialhilfe f�r erwerbsf�hige

Personen zur neuen Grundsicherung f�r

Arbeitsuchende zusammengef�hrt. Die Re-

gelleistung des ALG II zielt dabei ebenso wie

die fr�here Sozialhilfe allein auf die Abde-

ckung eines Grundbedarfs.5) Sie unterschei-

det sich damit von der fr�heren Arbeits-

losenhilfe, deren H�he zun�chst nach dem

zuvor erzielten pauschalierten Nettoarbeits-

entgelt der Empf�nger bemessen wurde (zu-

letzt 53% ohne bzw. 57% mit Kindern).

Neben der Regelleistung umfasst die Grund-

sicherung einen auf zwei Jahre befristeten

Zuschlag zur finanziellen Abfederung des

�bergangs vom beitragsfinanzierten ALG I,

Beitr�ge zur Renten-, Kranken- und Pflege-

versicherung und die �bernahme der Kosten

f�r Unterkunft und Heizung. Zus�tzlich sind

Leistungen f�r bestimmte Mehrbedarfe und

Eingliederungsmaßnahmen vorgesehen.

Die Hartz IV-Reform hatte eine erhebliche

Ver�nderung der Ausgabenverantwortlichkei-

ten und innerstaatlichen Finanzbeziehungen

zur Folge. Dabei �bernahm der Bund die

Finanzierung der Leistungen zur Sicherung

des Lebensunterhalts (Regelleistung ALG II zu-

z�glich Sozialgeld f�r nicht erwerbsf�hige

Angeh�rige, Leistung f�r Mehrbedarfe, Bei-

tr�ge zur Sozialversicherung und befristeter

Zuschlag beim �bergang vom ALG I) sowie

der Eingliederungsleistungen f�r die ALG II-

Empf�nger, die zuvor von der BA sowie von

L�ndern und Gemeinden getragen worden

waren. Außerdem erstattet er die Verwal-

tungskosten. Dar�ber hinaus beteiligt er sich

(bislang zu 29,1%) an den von den Kommu-

nen zu tragenden Unterkunftskosten, mit

dem Ziel, die Gemeinden letztlich um 2 1�2

Mrd 3 pro Jahr zu entlasten. Diese kommen

neben den laufenden Unterkunftskosten f�r

die einmaligen Leistungen (z.B. Erstausstat-

tung der Wohnung) und weitere Eingliede-

rungsleistungen (Betreuung, Beratung) auf.

Der Bund erh�lt den bereits oben erw�hnten

Aussteuerungsbetrag von der BA.

Beim Bund wuchsen die gesamten Arbeits-

marktausgaben mit der Hartz IV-Reform im

Jahr 2005 kr�ftig um 11 Mrd 3 auf 38 Mrd 3.

Bereinigt um die Einnahmen aus dem

Aussteuerungsbetrag (4 1�2 Mrd 3) und f�r

Dezember 2004 geleistete Arbeitslosenhilfe-

zahlungen (11�2 Mrd 3) betrug der Anstieg

immer noch knapp 5 Mrd 3. Diese Entwick-

lung wurde durch den Umstieg auf die

5 Hilfebed�rftig ist dabei lt. § 9 SGB II, wer seinen eige-
nen sowie den Lebensunterhalt der mit ihm in einer Be-
darfsgemeinschaft lebenden Personen und seine Einglie-
derung in Arbeit nicht ausreichend aus eigenen Kr�ften
und Mitteln sichern kann. Zur Messung der Bed�rftigkeit
werden eigene Nettoeink�nfte ber�cksichtigt, die 100 3

pro Monat �bersteigen, und eigenes Verm�gen oberhalb
bestimmter Grenzen (Grundfreibetrag von 150 3 je Le-
bensjahr, h�chstens 9 750 3, sowie Altersvorsorgefreibe-
trag von 250 3 je Lebensjahr, h�chstens 16 250 3 je Er-
wachsenem sowie pauschal 3 100 3 je Kind).

Die Hartz IV-
Reform: Rege-
lungen und...

... Finanzierung

2005 starker
Anstieg der
Arbeitsmarkt-
ausgaben des
Bundes
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neue Grundsicherung f�r Arbeitsuchende,

aber auch durch die zunehmende Langzeit-

arbeitslosigkeit getrieben. Die Aufwendun-

gen f�r die Grundsicherung lagen 2005 bei

gut 35 Mrd 3, wovon 25 Mrd 3 auf das

ALG II, jeweils 3 1�2 Mrd 3 auf die Eingliede-

rungsleistungen (insbes. Ein-Euro-Jobs) und

die Beteiligung an den Unterkunftskosten so-

wie 3 Mrd 3 auf die Erstattung von Verwal-

tungskosten entfielen. Damit �bertrafen

diese Ausgaben den Planansatz insgesamt

deutlich um 7 1�2 Mrd 3. Der unerwartete Aus-

gabenzuwachs reflektiert dabei vor allem die

hohe Zahl der ALG II-Empf�nger, die sogar

noch von 4,5 Millionen zu Jahresbeginn auf

5,2 Millionen zum Jahresende zunahm.6) Ent-

lastend gegen�ber 2004 wirkte dagegen

vor allem, dass der Zuschuss an die BA von

4 Mrd 3 auf knapp 1�2 Mrd 3 zur�ckging.

Der Bund wurde letztlich durch die Hartz IV-

Reform finanziell deutlich belastet. Die L�n-

der hatten zugesagt, Einsparungen an die

Kommunen weiterzugeben, wobei ange-

sichts der vorliegenden Zahlen allerdings

nicht auszuschließen ist, dass auch die L�nder

entlastet wurden. Die Gemeinden d�rften

durch den Wegfall eines Großteils der Sozial-

hilfeleistungen zum Lebensunterhalt und der

Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik

trotz h�her als erwarteter Unterkunftskosten

im Rahmen der Grundsicherung merklich ent-

lastet worden sein (siehe die Erl�uterungen

zu finanziellen Auswirkungen der Hartz IV-

Reform auf S. 76 f.). Insgesamt sind die

Arbeitsmarktausgaben der Gebietsk�rper-

schaften im vergangenen Jahr sp�rbar gestie-

gen. Gleichwohl fiel die Zunahme bei einem

Vergleich mit dem Fortbestand des alten

Systems weniger stark aus als die zumeist im

Zentrum der �ffentlichen Diskussion ste-

hende Planverfehlung des Bundes, der einen

R�ckgang seiner arbeitsmarktbedingten Auf-

wendungen erwartet hatte.

Ausblick auf das laufende und das

kommende Jahr

Im laufenden Jahr ist die Entwicklung der

arbeitsmarktbedingten Staatsausgaben nicht

zuletzt durch die konjunkturelle Erholung ge-

pr�gt. Dar�ber hinaus werden sich im kom-

menden Jahr die Senkung der Bezugsdauer

des ALGI und verschiedene Einsparungen

beim ALG II bemerkbar machen. Insgesamt

gesehen d�rften die arbeitsmarktbedingten

Aufwendungen die staatlichen Haushalte im

laufenden und im kommenden Jahr geringer

belasten als 2005.

Bundesagentur f�r Arbeit

Die Ausgaben der BA werden bis Ende 2007

merklich sinken. Beim ALG I zeichnet sich ein

weiterer R�ckgang ab, der neben der g�nsti-

gen Konjunktur im laufenden Jahr insbeson-

dere auf die ab Februar 2007 allm�hlich

finanzwirksam werdende Verk�rzung der

maximalen Bezugsdauer zur�ckzuf�hren ist.

Diese wurde ab dem 31. Januar 2006 auf

grunds�tzlich zw�lf Monate begrenzt, f�r

Arbeitslose ab 55 Jahren gilt eine verl�ngerte

Frist von 18 Monaten. Damit k�nnte aller-

6 Die Gesamtzahl der Empf�nger von Leistungen nach
dem SGBII (ALGII und Sozialgeld) stieg von 6,1 Millionen
auf 7,1 Millionen, die der Bedarfsgemeinschaften von
3,3 Millionen auf 3,9 Millionen.

Insgesamt Aus-
gabenzuwachs
der Gebietsk�r-
perschaften
durch Hartz IV

Arbeitsmarkt-
bedingte Aus-
gaben deutlich
r�ckl�ufig
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Eine Absch�tzung der fiskalischen Kosten der Hartz IV-Reform

Eine umfassende Bewertung der Auswirkungen der Hartz IV-
Reform auf die �ffentlichen Haushalte setzt einen Vergleich der tat-
s�chlichen arbeitsmarktbedingten Ausgaben mit den Aufwendun-
gen voraus, die sich bei Fortbestand des Nebeneinanders von
Arbeitslosen- und Sozialhilfe ergeben h�tten. Dazu m�sste die tat-
s�chliche Arbeitsmarkt- und Bed�rftigkeitsentwicklung um die
nicht eindeutig bestimmbaren Effekte der Reform bereinigt wer-
den. Die eingeschr�nkte Datenlage auf Landes- und kommunaler
Ebene1) erschwert dar�ber hinaus eine genauere Einsch�tzung der
gesamtstaatlichen Auswirkungen. Im Folgenden richtet sich das
Augenmerk auf die rein fiskalischen Effekte der Reform, die neben
den direkten arbeitsmarktbedingten Ausgaben auch zus�tzliche
von der Reform ber�hrte F�rsorgeleistungen wie Wohngeld,
Kinderzuschlag und Sozialhilfe f�r erwerbsf�hige Personen be-
treffen.

Verschiedene Vergleichsrechnungen

Die „Kommission zur Reform der Gemeindefinanzen“ ging Ende
2003 davon aus, dass sich bei Bund und Gemeinden j�hrlich 3,3 Mrd 5

durch die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe f�r Er-
werbsf�hige einsparen ließen. W�hrend der im Herbst 2005 abge-
schlossene Revisionsbericht des Bundesministeriums f�r Wirtschaft
und Arbeit bereits ohne Leistungsbeteiligung des Bundes f�r das Jahr
2005 eine Entlastung der Kommunen in H�he von 2,8 Mrd 5 ausweist,
kommt die zur gleichen Zeit vom Deutschen Landkreistag ver�ffent-
lichte „Kommunaldatenerhebung“ (KDE) ebenfalls ohne Bundesbe-
teiligung zu einer Belastung der Kommunen von 1,6 Mrd 5. Diese
gravierenden Unterschiede sind zum einen dadurch zu erkl�ren, dass
im Revisionsbericht gem�ß den – inzwischen wieder abgeschafften –
gesetzlichen Kriterien zur �berpr�fung der kommunalen Entlastung
auch die ALGII-Empf�nger als potenzielle Sozialhilfeempf�nger mit-
gez�hlt werden, die zuvor zwar weder Arbeitslosen- noch Sozialhilfe
bezogen haben, aber gleichwohl nach altem Recht Anspruch auf So-
zialhilfe gehabt h�tten. Folglich ergibt sich angesichts der h�heren
Fallzahlen eine relativ starke rechnerische Entlastung der Kommunen.
Demgegen�ber erfasst die KDE nur die tats�chlich entstandenen Kos-
ten f�r die erwerbsf�higen ehemaligen Sozialhilfeempf�nger, ohne
jedoch einen m�glichen Anstieg der Sozialhilfeempf�ngerzahl ohne
die HartzIV-Reform im Jahr 2005 zu ber�cksichtigen. Dar�ber hinaus
deuten die in der Kassenstatistik ausgewiesenen Zahlungsstr�me da-
rauf hin, dass die Einsparungen der L�nder beim Wohngeld und den
Eingliederungsleistungen m�glicherweise nicht wie vereinbart in vol-
lem Umfang an die Kommunen weitergeleitet wurden. Nach den
j�ngsten Angaben des Bundesministeriums f�r Arbeit und Soziales la-

gen die gesamtstaatlichen Kosten nach der Arbeitsmarktreform 2005
mit 441�2 Mrd 5 um 1 Mrd 5 �ber denjenigen, die sich bei Fortbestand
des alten Systems ergeben h�tten.2)

Die Tabelle auf Seite 77 f�hrt die Ergebnisse der hier durchgef�hr-
ten Berechnungen f�r die einzelnen Staatsebenen zusammen.
W�hrend die Planungen f�r 2005 noch von einer Entlastung um
gut 1 Mrd 5 gegen�ber 2004 ausgingen, lagen demnach die tat-
s�chlichen Ausgaben von Bund/BA, L�ndern und Gemeinden im Zu-
sammenhang mit der Hartz IV-Reform um 7 Mrd 5 �ber den Ausga-
ben f�r Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe f�r Erwerbsf�hige und Wohn-
geld. Den Mehrausgaben des Bundes (9 1�2 Mrd 5) stehen dabei Ent-
lastungen bei BA, L�ndern und Gemeinden (2 1�2 Mrd 5) gegen�ber.
Im Vergleich zur Ausgabenentwicklung bei Fortbestand des alten
Systems betragen die gesch�tzten reformbedingten Mehrausgaben
jedoch „nur noch“ knapp 4 Mrd 5, der Rest w�re auf die schlechte
Arbeitsmarktentwicklung, die auch im alten System einen Kosten-
anstieg verursacht h�tte, zur�ckzuf�hren.3) Die Planungen sehen
f�r 2006 einen weiteren, wenngleich geringeren Ausgabenanstieg
vor, bevor 2007 bei voller Wirksamkeit der beschlossenen gesetzli-
chen �nderungen die Hartz IV-Ausgaben erstmals sinken k�nnten.
Unter Ber�cksichtigung der gesamten Sozialversicherungen d�rfte
die gesamtstaatliche Belastung zun�chst etwas niedriger ausfallen.
So wurden die gesetzliche Rentenversicherung und die soziale
Pflegeversicherung dadurch entlastet, dass den Beitragsmehrein-
nahmen f�r die ehemaligen erwerbsf�higen Sozialhilfeempf�nger
und f�r neue Empf�nger, die zuvor nicht versichert waren, bisher
allenfalls geringf�gige Auszahlungen gegen�berstehen. Im Jahr
2007 werden die vom Bund abgef�hrten Rentenbeitr�ge f�r ALGII-
Empf�nger allerdings praktisch halbiert.

Ursachen des Ausgabenanstiegs

Die unerwartet hohen Kosten der Hartz IV-Reform sind in erster
Linie auf Fehleinsch�tzungen �ber die Arbeitsmarktentwicklung
und Verhaltensreaktionen von Bezugsberechtigten, Anlaufschwie-
rigkeiten und gesetzliche Schw�chen zur�ckzuf�hren.4) Die un-
g�nstige Arbeitsmarktentwicklung f�hrte bereits vor Inkrafttreten
der Reform zu einer deutlichen Zunahme der Zahl der Arbeitslosen-
und auch der Sozialhilfeempf�nger.5) Untersch�tzt wurden zudem
die Bed�rftigkeitsquote der Arbeitslosenhilfeempf�nger und die
Zahl ihrer Haushaltsmitglieder. So sank mit der schlechten Arbeits-
marktlage auch das anzurechnende durchschnittliche Haushalts-
einkommen. Bei der Aufstellung des Haushalts 2005 ging die Bun-
desregierung nur von 2,5 Millionen Bedarfsgemeinschaften und

1 So werden beispielsweise f�r die Stadtstaaten die Zahlungen im Zusammen-
hang mit Hartz IV in der Statistik der staatlichen Haushalte nicht gesondert ausge-
wiesen und k�nnen nur gesch�tzt werden. — 2 Vgl.: Deutscher Bundestag, Aus-
schuss f�r Arbeit und Soziales, Unterrichtung durch das Bundesministerium f�r
Arbeit und Soziales, Ausschussdrucksache 16(11)197, 2. Mai 2006. Siehe dazu
auch: B. Kaltenborn und J. Schiwarov, Hartz IV: Gef�hlte Kostenexplosion, Wirt-
schaftsdienst 7/2006, S. 430–434. — 3 Der Unterschied zur Vergleichsrechnung
des BMAS l�sst sich insbesondere dadurch erkl�ren, dass hier niedrigere Fort-
schreibungsraten bei der Arbeitslosen- und der Sozialhilfe unterstellt und die (ge-
sch�tzten) Ausgaben f�r Unterkunftskosten der Bezieher anderer Sozialleistun-
gen (Grundsicherung im Alter u.a.), die den Kommunen nach Wegfall des Wohn-
gelds f�r diesen Personenkreis entstehen, ber�cksichtigt wurden. — 4 Vgl. auch:
Deutsche Bundesbank, Auswirkungen der Zusammenlegung von Sozialhilfe und

Arbeitslosenhilfe: erste Ergebnisse, Monatsbericht, November 2005, S. 44–45. —
5 Die Zahl der Arbeitslosenhilfeempf�nger stieg im Zeitraum 2003/2004 um 10%
an, die der Sozialhilfeempf�nger im erwerbsf�higen Alter im Zeitraum 2002 bis
2004 um 11%. — 6 Vgl.: Bundesagentur f�r Arbeit, Der �bergang von der
Arbeitslosen- und Sozialhilfe zur Grundsicherung f�r Arbeitsuchende, Sonder-
bericht, August 2005, und B. Kaltenborn und J. Schiwarov, Hartz IV: Deutlich
mehr F�rsorgeempf�nger/innen, Blickpunkt Arbeit und Wirtschaft 5/2006. —
7 Untersuchungen ergaben, dass in der Vergangenheit nahezu 50% der bed�rf-
tigen Haushalte Sozialhilfe nicht in Anspruch genommen haben. Vgl.: J. Wilde
und A. Kubis, Nichtinanspruchnahme von Sozialhilfe – Eine empirische Analyse
des Unerwarteten, Jahrb�cher f�r National�konomie und Statistik 225 (3), 2005,
S. 347–373. — 8 Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Bundesministerium
f�r Arbeit und Soziales, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen. Aus-
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3,4 Millionen erwerbsf�higen Leistungsempf�ngern im Jahres-
durchschnitt aus. Im Vergleich dazu gab es jedoch bereits Ende
2004 sch�tzungsweise 4,4 Millionen erwerbsf�hige Bezieher von So-
zialhilfe und/oder Arbeitslosenhilfe (einschl. deren erwerbsf�higer
Angeh�riger). Nach Sch�tzungen der BA d�rften 1,8 Millionen
erwerbsf�hige Sozialhilfeempf�nger (zzgl. 0,9 Millionen nicht er-
werbsf�hige Familienangeh�rige) – das sind circa 96% aller Emp-
f�nger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von
Einrichtungen – und 1,9 Millionen bed�rftige Arbeitslosenhilfe-
empf�nger (zzgl. 1,3 Millionen Angeh�rige, davon gut die H�lfte
erwerbsf�hig) in die neue Grundsicherung f�r Arbeitsuchende
(6,1 Millionen Bezieher im Januar 2005) gewechselt sein.6) Auch die
jahresdurchschnittlichen monatlichen Gesamtkosten je Bedarfs-
gemeinschaft in H�he von 841 5 gingen �ber die urspr�nglichen
Planzahlen (819 5) hinaus.

Der weitere Anstieg der Empf�ngerzahl um 1 Million im Verlauf des
Jahres 2005 ist neben den Anlaufschwierigkeiten bei der Bew�lti-
gung der Antragsflut sowohl auf die Zunahme der Langzeit-
arbeitslosigkeit infolge der anhaltend schlechten Arbeitsmarktlage
als auch zu einem betr�chtlichen Teil auf die gesetzlichen Neurege-
lungen zur�ckzuf�hren. Das SGB II f�hrte zu einer Erweiterung des
Empf�ngerkreises im Vergleich zur fr�heren Sozialhilfe. So wurden
die Einkommens- und Verm�gensgrenzen, bis zu denen Bed�rftig-
keit vorliegt, erh�ht, die Hinzuverdienstm�glichkeiten verbessert
sowie die Unterkunftsleistungen im Vergleich zu den fr�her ge-
w�hrten Wohngeldzusch�ssen großz�giger gestaltet. Zahlreiche
Hilfebed�rftige mit niedrigem Einkommen, die wegen zu geringer
Anspr�che, der niedrigen Einkommens- und Hinzuverdienstgren-
zen bei der Sozialhilfe, aus Unkenntnis �ber sozialhilferechtliche
Regelungen oder wegen der stigmatisierenden Wirkung der Sozial-
hilfe diese zuvor nicht beantragt hatten,7) machen nun ALGII-An-
spr�che geltend. Auf letzteren Sachverhalt deutet auch die seit Be-
ginn der Reform bis zum Herbst 2005 verzeichnete Verdopplung
der Zahl von Personen hin, die neben ihrem Arbeitslohn erg�n-
zende Hartz IV-Leistungen beziehen („Aufstocker“). Deren Zahl
d�rfte aufgrund der zum Oktober 2005 nochmals verbesserten Hin-
zuverdienstm�glichkeiten weiter ansteigen.

Hinzu kommen gesetzliche Schw�chen, auf die inzwischen reagiert
worden ist. So wurde die Beweislast bei ehe�hnlichen Gemeinschaf-
ten von der Arbeitsagentur nun auf die Antragsteller verlagert. Die
vorherige Regelung erm�glichte sogenannte „Zellteilungen“, bei
denen sich zusammenlebende Paare pro forma trennten (z.B.
Wohngemeinschaften gr�ndeten), um selbst�ndige Bedarfsge-

meinschaften zu bilden und eine Anrechnung der Partnereinkom-
men auf das ALGII zu vermeiden. Dar�ber hinaus erleichterte das
Gesetz vollj�hrigen Jugendlichen, aus dem Elternhaus auszuziehen
und volle Sozialleistungen und Wohnkosten unabh�ngig von den
Verm�gensverh�ltnissen ihrer Eltern zu beanspruchen. Ein Indiz f�r
derartige Anpassungsreaktionen ist der deutliche Anstieg der Ein-
Personen-Bedarfsgemeinschaften seit Jahresbeginn 2005 von knapp
1,9 Millionen auf 2,4 Millionen im April 2006, wobei insbesondere
h�here Empf�ngerzahlen bei Jugendlichen registriert wurden.
Diese Gestaltungsm�glichkeiten im Rahmen der gesetzlichen Be-
stimmungen und wohl nur in geringem Maße h�herer Leistungs-
missbrauch15) f�hrten neben der generellen Leistungsausweitung
dazu, dass der Leistungsumfang sp�rbar zunahm.

gabenentwicklung 2005 nach altem Recht (Prog): Fortschreibungsraten bei
Wohngeld 6,5%, Arbeitslosenhilfe 14,5%, Sozialhilfe 1,5% und Krankenhilfe
3% (in Anlehnung an die Entwicklung der Vorjahre). Die aus dem Wegfall des
Wohngelds und der Sozialhilfe resultierende Entlastung der L�nder bzw. Gemein-
den wird anhand eines Vergleichs mit den tats�chlichen Aufwendungen des Vor-
jahres bzw. bei Fortbestand des alten Rechts und nicht gem�ß den – inzwischen
abgeschafften – gesetzlichen Revisionskriterien ermittelt. — 9 Gesch�tzt aus-
gehend von der Annahme des BMWA, dass 2004 ca. 77% der Ausgaben auf
erwerbsf�hige Hilfebed�rftige entfielen. — 10 Zahlungen in 2005 in H�he von
1,5 Mrd 5 f�r den Monat Dezember 2004 wurden hier nicht ber�cksichtigt. —
11 Soll 2006 und 2007 unter Einbeziehung der gesch�tzten Einsparungen aus den
beschlossenen gesetzlichen �nderungen. — 12 U.a. Besch�ftigungspakte f�r
�ltere (2006: 267 Mio 5, 2007: 232 Mio 5). — 13 Soll 2005 ohne die durchgeleitete

KdU-Beteiligung des Bundes gem�ß Berechnungen im Vermittlungsausschuss
Juni 2004, ansonsten Sch�tzung unter der Annahme einer vollst�ndigen Weiter-
leitung der tats�chlichen Entlastung gegen�ber 2004. — 14 Einschl. kommunaler
Ebene der Stadtstaaten. Die auf Erwerbsf�hige entfallenden Ausgaben der So-
zialhilfe (ohne Eingliederungsleistungen – Hilfe zur Arbeit) und Krankenhilfe
werden ausgehend von der Annahme des BMWA, dass 93% der Aufwendungen
auf diesen Personenkreis entfallen, gesch�tzt; die Angaben zu den Verwaltungs-
kosten entsprechen ebenfalls den BMWA-Sch�tzungen. Soll 2005 beruht auf
Sch�tzung des Vermittlungsausschusses vom Juni 2004, die nicht aus dem Bundes-
haushalt abgeleiteten Sollzahlen f�r 2006 und 2007 wurden weitgehend auf dem
Niveau von 2005 konstant gehalten. — 15 Die BA sch�tzt den Leistungsmiss-
brauch auf weniger als 3% der F�lle.

Ausgaben der Gebietsk�rperschaften und der
BA vor und nach Hartz IV-Reform8)

Mrd 5

Altes Recht Neues Recht

Ist Prog Soll Ist Soll Soll

Position 2004 2005 2005 2005 2006 2007

Bund 21,2 24,2 21,2 30,7 34,4 28,7
Wohngeld (Erwerbsf�hige)9) 2,3 2,5 . . . .
Arbeitslosenhilfe i.e.S. 10) 18,8 21,5 . . . .
Sonstige Arbeitslosenhilfe 0,1 0,2 0,0 0,0 . .
Arbeitslosengeld II11) . . 14,6 25,0 24,4 21,4
Beteiligung Kosten Unterkunft . . 3,2 3,5 3,6 2,0
Eingliederungsleistungen . . 6,5 3,6 6,5 6,5
Verwaltungskosten . . 3,3 3,0 3,5 3,5
Sonstige Grundsicherung12) . . 0,0 0,0 0,3 0,2
Kinderzuschlag . . 0,2 0,1 0,1 0,1
Aussteuerungsbetrag . . – 6,7 – 4,6 – 4,0 – 5,1

BA 5,2 5,2 6,7 4,6 4,0 5,1
Eingliederungsleistungen 4,2 4,2 . . . .
Verwaltungskosten 1,0 1,0 . . . .
Aussteuerungsbetrag . . 6,7 4,6 4,0 5,1

L�nder 1,9 2,0 2,2 1,9 1,9 1,9
Wohngeld (Erwerbsf�hige)9) 1,7 1,8 . . . .
Eingliederungsleistungen 0,2 0,2 . . . .
Zuweisungen Kommunen13) . . 2,2 1,9 1,9 1,9

Kommunen14) 10,0 10,0 7,0 8,1 8,3 9,9
Sozialhilfe (Erwerbsf�hige) 6,9 7,0 . . . .
Krankenhilfe (Erwerbsf�hige) 0,7 0,8 . . . .
Verwaltung 1,2 1,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Eingliederungsleistungen 1,1 1,1 0,1 0,0 0,1 0,1
Einmal. Leistungen . . 0,2 0,2 0,2 0,2
Kosten Unterkunft (KdU) . . 11,0 12,1 12,4 12,4
Andere Sozialleistungen . . 0,8 0,8 0,8 0,8
Zuweisungen vom Land . . – 2,2 – 1,9 – 1,9 – 1,9
KdU-Beteiligung Bund . . – 3,2 – 3,5 – 3,6 – 2,0

Gesamt 38,3 41,5 37,1 45,3 48,6 45,6
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dings vor�bergehend auch eine Zunahme des

Wechsels in das ALG II verbunden sein. Bei

den Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarkt-

politik ist im ersten Halbjahr des laufenden

Jahres eine sp�rbare Abnahme der Aufwen-

dungen zu verzeichnen.

Insgesamt gesehen wird die BA im Jahr 2006

einen �berschuss erwirtschaften, der weit �ber

die im Haushalt veranschlagten knapp 2 Mrd 3

hinausgehen wird. Die nur einmalig den Haus-

haltssaldo verbessernde Vorverlegung der Ab-

f�hrungsfristen bei den Sozialversicherungs-

beitr�gen seit Anfang 2006 tr�gt zu dem �ber-

schuss mit gut 3 Mrd 3 bei. Neben dem ab

2007 regelm�ßig gew�hrten Bundeszuschuss

(61�2 Mrd 3 im kommenden Jahr) soll der �ber-

schuss des laufenden Jahres dazu beitragen,

die mit der Beitragssatzsenkung von 6,5% auf

4,5% verbundenen Einnahmenausf�lle von

rund 15 Mrd 3 zu verkraften. Grunds�tzlich

sollen k�nftig R�cklagen aufgebaut werden,

um – wie in den �brigen Sozialversicherun-

gen – finanzielle Schwankungen auszuglei-

chen. Dies setzt erhebliche �bersch�sse in

wirtschaftlich g�nstigen Zeiten voraus, da die

Finanzen der BA sowohl �ber die Einnahmen-

als auch die Ausgabenseite unmittelbar auf

Schwankungen am Arbeitsmarkt reagieren.

Sollten die R�cklagen nicht ausreichen, sind

weiterhin (zinslose) Darlehen des Bundes vor-

gesehen, die allerdings nicht mehr in Zusch�sse

umgewandelt, sondern im weiteren Verlauf zu-

r�ckgezahlt werden sollen.

Bund

Im Bundeshaushalt liegen die veranschlagten

Ausgaben f�r die Arbeitsmarktpolitik im lau-

fenden Jahr insgesamt gesehen um rund

1 Mrd 3 �ber dem Vorjahrsergebnis. Die ge-

planten Aufwendungen f�r die Grundsiche-

rung betragen gut 38 Mrd 3 (34 Mrd 3 berei-

nigt um mit Hilfe des Aussteuerungsbetrages

finanzierte Ausgaben), wovon knapp 24 1�2

Mrd 3 auf das ALG II entfallen. Alles in allem

k�nnten sich im Gesamtjahr Mehr- und Min-

derausgaben weitgehend die Waage halten:

M�glichen �berplanm�ßigen Ausgaben f�r

das ALG II und f�r die Unterkunftskosten

d�rften Entlastungen beim Eingliederungstitel

(Soll: 6 1�2 Mrd 3) in etwa gleicher H�he ge-

gen�berstehen. Die BA wird – wie geplant –

keinen Zuschuss ben�tigen, und die Ausga-

ben f�r die sonstige aktive Arbeitsf�rderung

d�rften das Vorjahrsniveau nicht �bersteigen.

Der Regierungsentwurf f�r den Bundeshaus-

halt 2007 weist einen R�ckgang der Gesamt-

ausgaben f�r die Grundsicherung f�r Arbeit-

suchende auf gut 33 1�2 Mrd 3 aus (bereinigt

um den Aussteuerungsbetrag: 28 1�2 Mrd 3).

Die finanziellen Risiken scheinen jedoch h�-

her als im laufenden Jahr. Die f�r das ALG II

vorgesehenen 211�2 Mrd 3 – unter Ber�cksich-

tigung der teilweise unsicheren Entlastung in

H�he von knapp 4 Mrd 3 aus den gesetzli-

chen �nderungen7) – k�nnten zu niedrig ver-

anschlagt sein. Aus diesem Grund wurden bei

den Eingliederungsmaßnahmen (wiederum

7 Das gr�ßte Gewicht (knapp 2 Mrd 3) kommt der Ab-
senkung der Rentenversicherungsbeitr�ge f�r ALG II-
Empf�nger ab 2007 zu. Dieser Ausgabenreduzierung f�r
den Bund stehen jedoch Mindereinnahmen der gesetz-
lichen Rentenversicherung in gleicher H�he gegen�ber.
Neben gewissen gesetzlichen Korrekturen beim Leis-
tungsumfang f�r unter 25-J�hrige beruhen die restlichen
Einsparungen zum �berwiegenden Teil auf unterstellten
Effizienzgewinnen (1,2 Mrd 3). Dem stehen Ausgaben-
steigerungen aufgrund der Angleichung der Regels�tze
in Ostdeutschland auf das Westniveau von 0,2 Mrd 3

gegen�ber.
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6 1�2 Mrd 3) vorsorglich Deckungsvermerke

von 1 Mrd 3 zur Kompensation von Mehraus-

gaben beim ALG II eingestellt. Der Planansatz

sieht auch einen Anstieg des von der BA zu

leistenden Aussteuerungsbetrages vor (auf

gut 5 Mrd 3).8) Außerdem soll die Bundesbe-

teiligung an den kommunalen Kosten der Un-

terkunft f�r ALG II-Empf�nger auf 2 Mrd 3

abgesenkt werden, was allerdings die Zustim-

mung des Bundesrates voraussetzt. Zusam-

men mit dem neuen mehrwertsteuer-

finanzierten Bundeszuschuss an die BA wird

ein Anstieg der arbeitsmarktbedingten Aus-

gaben des Bundes auf gut 40 Mrd 3 veran-

schlagt.

K�nftige Herausforderungen

Der Abbau der strukturellen Arbeitslosigkeit ist

eine vordringliche wirtschaftspolitische Aufga-

be in Deutschland. Dies w�rde auch die not-

wendige Konsolidierung der �ffentlichen Fi-

nanzen – insbesondere des Bundeshaushalts –

maßgeblich unterst�tzen, da hiermit sowohl

ausgaben- als auch einnahmenseitig dauer-

hafte Entlastungen des Staatshaushalts ver-

bunden w�ren. Eine Fortsetzung der derzeiti-

gen Lohnmoderation, eine Flexibilisierung des

Arbeitsmarktes und der Lohnstruktur, aber

auch weitere Reformen im Bereich des Steu-

er- und Transfersystems k�nnen hierzu einen

wichtigen Beitrag leisten.

Das durchschnittliche Niveau der friktionellen

und konjunkturellen Arbeitslosigkeit l�sst sich

dagegen wohl nur begrenzt senken. Die kon-

junkturelle Entwicklung schl�gt sich auf der

Einnahmenseite aller staatlichen Ebenen und

insbesondere in den Ausgaben der BA nieder.

Die automatischen Stabilisatoren wirken da-

bei ungehindert, wenn sich bei einem stabi-

len Beitragssatz der BA �ber einen Konjunk-

turzyklus hinweg �bersch�sse und Defizite

ausgleichen. Soll wie in den anderen Sozial-

versicherungszweigen eine Kreditaufnahme

vermieden werden, sind – angesichts der star-

ken Schwankungen – in guten Zeiten um-

fangreiche R�cklagen zu erwirtschaften.9)

Werden weitgehend unver�nderte Verwal-

tungsausgaben der BA und Aufwendungen

f�r die aktive Arbeitsmarktpolitik in H�he von

10 Mrd 3 unterstellt, k�nnten beim derzeiti-

gen Leistungs- und Besch�ftigungsniveau mit

einem Beitragssatz von 4,5% im Durch-

schnitt etwa 1,5 Millionen Empf�nger von

ALG I finanziert werden (im vergangenen Jahr

bezogen gut 1,7 Millionen Personen ALG I).

Eine um 100 000 niedrigere (h�here) durch-

schnittliche Empf�ngerzahl w�rde einen um

0,2 Prozentpunkte niedrigeren (h�heren) Bei-

tragssatz bedeuten. L�ge die Schwankungs-

breite der Zahl der Arbeitslosengeldbezieher

und der sozialversicherungspflichtig Besch�f-

tigten zwischen konjunkturellem Hoch- und

8 Dies soll unter anderem dadurch erreicht werden, dass
k�nftig die Bezugsgr�ße dieser Zahlung um Personen
ausgeweitet wird, deren ALGI-Anspruch zu niedrig ist,
um den Bedarf in H�he des ALGII zu decken, und die da-
her erg�nzendes ALG II erhalten (derzeit ca. 160 000 bis
180 000 Personen). Der Aussteuerungsbetrag wird nach
dem Auslaufen des ALG I-Anspruchs f�llig.
9 Bundesdarlehen sind k�nftig nur f�r „Notf�lle“ vor-
gesehen. Es soll vermieden werden, dass konjunkturelle
Schwankungen vor allem im Bundeshaushalt zu verkraf-
ten sind. Mit Blick auf die Rationalit�t der kreditbegren-
zenden Haushaltsregeln des Bundes w�re es erforderlich,
k�nftige Bundesdarlehen an die BA nicht als regul�re Fi-
nanzinvestitionen zu deklarieren, um zu verhindern, dass
hierdurch die verfassungsm�ßige Regelgrenze f�r die
Nettokreditaufnahme systematisch untergraben wird,
wenn – wie derzeit �blich – Darlehensr�ckzahlungen
nicht als Desinvestitionen gegengerechnet werden.
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Tiefpunkt beispielsweise bei 500 000 Perso-

nen (wie etwa im Zeitraum von 1997 bis

2000), w�re ein j�hrlicher �berschuss von

rund 4 Mrd 3 im Konjunkturhoch erforder-

lich. Die �bersch�sse m�ssten �ber mehrere

Jahre akkumuliert werden, um entsprechend

lange Schw�chephasen finanziell �berbr�-

cken zu k�nnen. Bei den derzeitigen g�nsti-

gen Aussichten m�sste ein solcher R�ckla-

genaufbau erfolgen, wenn k�nftig eine pro-

zyklische Anpassung der Beitragss�tze verhin-

dert werden soll. Den bei hohen R�cklagen

im politischen Prozess regelm�ßig entstehen-

den Begehrlichkeiten f�r zus�tzliche Ausga-

ben oder Beitragssenkungen d�rfte allerdings

nicht nachgegeben werden.

Mit der Einf�hrung der Grundsicherung f�r

Arbeitsuchende wurden Versicherungsleis-

tungen auf der einen und die steuerfinan-

zierte bed�rftigkeitsgepr�fte Grundsicherung

auf der anderen Seite klarer voneinander ge-

trennt sowie letztere auf eine systematischere

und einheitlichere Basis gestellt. Es w�re kon-

sequent, zuk�nftig das Versicherungsprinzip

bei der BA zu st�rken und dar�ber hinaus das

ALG II in noch st�rkerem Maße so zu gestal-

ten, dass die Steuermittel sparsam und zielge-

richtet verwendet werden sowie gleichzeitig

der Anreiz zur Aufnahme einer regul�ren Be-

sch�ftigung erh�ht wird.

Die Arbeitslosenversicherung enth�lt auch

heute noch etliche versicherungsfremde Leis-

tungen, die nicht �ber lohnbezogene Bei-

tr�ge finanziert werden sollten. Hierzu

werden große Teile der aktiven Arbeitsmarkt-

politik gez�hlt.10) Besonders deutlich wird

dies beim Kinderzuschlag des Leistungssatzes

beim ALGI (67% statt 60%). Zu hinterfragen

w�re die zwar reduzierte, aber weiterhin be-

stehende Verl�ngerung der Bezugsdauer mit

dem Alter. Grunds�tzlich besteht bei einem

verl�ngerten ALG I-Bezug die Gefahr einer

Verfestigung der Arbeitslosigkeit, so dass eine

nicht zu lange Bezugsdauer bei niedrigeren

Beitragss�tzen naheliegt.

Der Aussteuerungsbetrag, den die BA an den

Bund zu zahlen hat, kompensiert im Ergebnis

etwa die Verschiebung der Finanzierungsver-

antwortung f�r die aktive Arbeitsmarktpolitik

f�r Langzeitarbeitslose von der BA auf den

Bund. Das Ankn�pfen an die Zahl der Wechs-

ler vom ALGI- zum ALG II-Bezug mag inso-

fern folgerichtig sein. Wenngleich damit An-

reize zur Vermittlung vor dem Auslaufen des

ALG I-Anspruchs gesetzt werden, erscheint

eine Beitragsfinanzierung dieser Zahlung mit

Blick auf das Versicherungsprinzip aber

grunds�tzlich fragw�rdig. Insofern stellt der

Aussteuerungsbetrag einen Fremdk�rper dar,

der vom derzeitigen Volumen immerhin dem

Aufkommen aus einem halben Beitragssatz-

Prozentpunkt entspricht. Andererseits w�re

auch der k�nftige Bundeszuschuss an die BA

zu �berpr�fen und an die Finanzierung klar

definierter versicherungsfremder Leistungen

zu koppeln.

Die Leistungen der Grundsicherung f�r

Arbeitsuchende k�nnen als bedarfsabh�n-

giger Transfer zus�tzlich zum jeweiligen

Arbeitslohn bezogen werden. Sie �berneh-

men damit faktisch die Funktion eines Kombi-

10 Vgl.: Sachverst�ndigenrat zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten
2005/2006, S. 365ff.
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Zur Diskussion um neue arbeitsmarktpolitische Instrumente

Arbeitslosigkeit und insbesondere Langzeitar-

beitslosigkeit betreffen vor allem Personen,

die aufgrund ihrer geringen Produktivit�t am

Arbeitsmarkt nur ein relativ niedriges Entgelt

erzielen k�nnen. Zum einen tragen Gesetze,

Tarifvertr�ge oder durch die Rechtsprechung

festgelegte faktische Mindestl�hne dazu bei,

dass legale Arbeit im Niedriglohnsektor nicht

hinreichend nachgefragt wird. Zum anderen

garantiert das Sozialsystem ein (soziokulturel-

les) Existenzminimum, das das Arbeitsange-

bot d�mpft, wenn nicht eine konsequente

Verringerung der Anspr�che im Fall der Ab-

lehnung einer Arbeitsgelegenheit vorgenom-

men wird.

Der durch die Hartz IV-Gesetzgebung geschaf-

fene Rahmen bietet grunds�tzlich die M�g-

lichkeit, die Arbeitsanreize deutlich zu erh�-

hen. Dabei ist von zentraler Bedeutung, dass

bei Erwerbsf�higkeit die Bereitschaft zur

Aufnahme einer angebotenen (Vollzeit-)Be-

sch�ftigung Voraussetzung f�r den Bezug der

Sozialleistung in voller H�he ist. F�llt das Haus-

haltseinkommen dann niedriger aus als das

soziokulturelle Existenzminimum und liegt an-

gesichts der Verm�gensverh�ltnisse Bed�rftig-

keit vor, garantiert der Staat ein armuts-

vermeidendes Mindesteinkommen. Das Sys-

tem stellt insofern bereits grunds�tzlich einen

Kombilohn dar. Um den Arbeitsanreiz dar�ber

hinaus zu erh�hen, werden Teile des Arbeits-

einkommens nicht vollst�ndig auf die Sozial-

leistung angerechnet. Eine deutliche Auswei-

tung des Zuschusses an die Besch�ftigten ohne

Senkung des ALG II – also ein umfassenderer

fl�chendeckender Kombilohn – w�rde un-

weigerlich mit einer erheblichen fiskalischen

Belastung einhergehen und umfangreiche

Mitnahmeeffekte nach sich ziehen. Dies

w�rde auch dem Grundprinzip einer Sozial-

leistung bei Bed�rftigkeit widersprechen.

Damit sich die Arbeitslosigkeit deutlich redu-

ziert, w�ren auch die nachfrageseitigen Be-

schr�nkungen im Sinne einer Flexibilisierung

des Arbeitsmarktes im unteren Lohnsegment

zu lockern. Beide Maßnahmen zusammen ge-

nommen erlauben dann �ber das Wirken der

Marktkr�fte eine Ausweitung der Besch�f-

tigung im ersten Arbeitsmarkt. Dabei be-

schr�nkt sich der gezielte staatliche Eingriff

weitgehend auf die Armutsvermeidung im

Falle von Bed�rftigkeit und kommt unmittel-

bar dem Betroffenen zugute. (Branchenspezi-

fische) Mindestl�hne bergen hier die Gefahr,

dass die angebotsseitigen Maßnahmen durch

die Hartz IV-Reform verpuffen: Bei zu gerin-

ger Produktivit�t werden die Erwerbslosen

nicht in den ersten Arbeitsmarkt integriert.

Ein anderer Ansatz k�nnte darin gesehen

werden, im Rahmen breit angelegter Lohn-

kostenzusch�sse die Sozialleistung faktisch

�ber den Arbeitgeber zu gew�hren. Hier leis-

tet der Staat einen Zuschuss an den Arbeitge-

ber, der anschließend den Lohn einschließlich

der staatlichen Subvention auszahlt. Dabei

k�nnten Mindestl�hne gesetzt werden, die

dann wiederum auf der Unternehmensebene

auf ein produktivit�tsgerechtes Niveau durch

Staatszusch�sse „heruntersubventioniert“ wer-

den. Eine solche Vorgehensweise w�re aller-

dings mit erheblichen Nachteilen verbunden.

So sind gr�ßere Mitnahmeeffekte zu erwar-

ten, da die Beg�nstigung nicht an die Bed�rf-

tigkeit ankn�pft. Die fiskalischen Belastungen

sind nur schwer abzusch�tzen und stellen ein

großes finanzielles Risiko f�r den Staat dar.

Zudem greift der Staat damit in den Markt-

mechanismus ein, und der b�rokratische Auf-

wand k�nnte betr�chtlich sein.

Deutsche Bundesbank
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lohns. Insbesondere im Sinne einer verbesser-

ten Transparenz des Transfersystems, aber

auch um Unterst�tzungsleistungen m�glichst

zielgerichtet zu gew�hren, sollte auf die Ein-

f�hrung eines zus�tzlichen, mit erheblichen

finanziellen Risiken verbundenen umfassen-

den Systems aus Kombil�hnen oder Lohnzu-

sch�ssen verzichtet werden (siehe auch die

Erl�uterungen auf S. 81). Stattdessen k�nn-

ten das bestehende System und insbesondere

dessen Umsetzung weiterentwickelt werden.

Ankn�pfungspunkt k�nnte unter anderem

die derzeitige Staffelung der Hinzuverdienst-

m�glichkeiten zugunsten Bezieher niedriger

eigener Einkommen sein, da diese mit einem

Anreiz zur Selbstbeschr�nkung auf eine Teil-

zeitbesch�ftigung verbunden ist. Mit ver-

pflichtenden Vollzeitbesch�ftigungsangebo-

ten, deren Ablehnung eine merkliche Leis-

tungsk�rzung zur Folge hat, k�nnte darauf

hingewirkt werden, dass vor Bezug der staat-

lichen Transfers zun�chst die eigenen M�g-

lichkeiten der Einkommenserzielung ausge-

sch�pft werden.11) Die Attraktivit�t einer Voll-

zeitbesch�ftigung w�rde dann im Vergleich

zur Besch�ftigungslosigkeit (und dem damit

verbundenen Freizeitgewinn oder Einkom-

men durch Schwarzarbeit) erh�ht. Um die

unerwartet hohen Haushaltsbelastungen zu

verringern, k�nnte auch an den bestehenden

Leistungen angesetzt werden. So k�nnten

beispielsweise der systemfremde befristete

Zuschlag beim �bergang vom ALGI in das

ALG II oder die im Vergleich zur fr�heren So-

zialhilfe großz�gig bemessenen Verm�gens-

freigrenzen �berpr�ft werden. Schließlich

scheint im Hinblick auf die Verwaltung eine

klarere Zust�ndigkeitsverteilung zwischen der

BA und den Kommunen angezeigt.

Anhang:

Wichtige finanzwirksame

Neuregelungen im Bereich der

Arbeitsmarktpolitik seit 1995

Wachstums- und Besch�ftigungsf�rderungs-

gesetz (1996)

– Umwandlung von berufsf�rdernden Rehabili-

tationsmaßnahmen von „Muss“- in „Kann“-

Leistungen.

– Begrenzung der Verwaltungskosten.

– Intensiveres Inkasso von Außenst�nden.

– Aussetzung der Dynamisierung von Lohn-

ersatzleistungen im Jahr 1997.

Arbeitsf�rderungs-Reformgesetz (1996)

Maßnahmen, die – als Novellierung des Arbeits-

f�rderungsgesetzes (AFG) – bereits zum 1. Januar

1997 in Kraft traten:

– Allm�hliche Anhebung der Altersgrenze, ab

der mehr als ein Jahr lang Arbeitslosengeld

gezahlt wird, um drei Jahre.

11 Ein anderer Ansatzpunkt besteht darin, den Grund-
leistungssatz generell zu k�rzen und gleichzeitig obliga-
torisch eine Besch�ftigungsm�glichkeit anzubieten.
Vgl. hierzu: Sachverst�ndigenrat zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Arbeitslosengeld II
reformieren: Ein zielgerichtetes Kombilohnmodell, Exper-
tise im Auftrag des Bundesministeriums f�r Wirtschaft
und Technologie, Wiesbaden, August 2006.
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– Versch�rfte Zumutbarkeitsregelung.

– Sch�rfere Anrechnung von Abfindungen auf

Lohnersatzleistungen.

– Verl�ngerung der Befristung des „strukturellen

Kurzarbeitergeldes“ und der „produktiven

Lohnkostenzusch�sse“ von Ende 1997 auf

Ende 2002.

– Einstellungszuschuss bei Neugr�ndungen.

– Eingliederungsvertrag f�r die ersten sechs

Monate mit beiderseitigem K�ndigungsrecht,

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durch die

BA.

– Wegfall der origin�ren Arbeitslosenhilfe.

Vollst�ndige Neuregelung des AFG und Integration

in das neue SGBIII zum 1. Januar 1998:

– St�rkere Eigenverantwortung f�r Arbeits�mter.

– Herabsetzung der Versicherungspflichtgrenze

von 18 auf 15 Wochenstunden.

– Einf�hrung eines Teilarbeitslosengeldes.

– Steigerung der Vermittlungseffizienz der

Arbeits�mter.

Arbeitsrechtliches Besch�ftigungsf�rderungs-

gesetz (1996)

Lockerung des K�ndigungsschutzes: Ab 1997 erst

in Betrieben mit mehr als zehn (statt bislang f�nf)

Mitarbeitern.

Gesetz zu Korrekturen in der

Sozialversicherung und zur Sicherung

der Arbeitnehmerrechte (1998)

– Versch�rfung des K�ndigungsschutzes: Ab

1999 wieder bereits in Betrieben mit mehr als

f�nf Mitarbeitern.

– R�cknahme der Einschr�nkungen der Sozial-

auswahl bei betriebsbedingten K�ndigungen.

Gesetz zur Neuregelung der F�rderung der

ganzj�hrigen Besch�ftigung in der Bauwirt-

schaft (1999)

Eigenbeitrag der Arbeitnehmer im Rahmen der

Winterausfallgeldregelung wird von 50 auf 30 Stun-

den reduziert. Bis zur 100. Arbeitsstunde wird der

Verdienstausfall aus der Winterbau-Umlage finan-

ziert, danach tritt die BA ein. Nicht mehr nur der

Arbeitnehmer-, sondern auch der Arbeitgeberanteil

an den Sozialversicherungsbeitr�gen wird aus der

Winterbau-Umlage finanziert.

Haushaltssanierungsgesetz (1999)

Renten- und Pflegeversicherungsbeitr�ge f�r

Arbeitslosenhilfebezieher richten sich ab dem

1. Januar 2000 nicht mehr nach 80% des vorheri-

gen Bruttoentgelts, sondern nach dem Zahlbetrag

der Arbeitslosenhilfe.

Einmalzahlungs-Neuregelungsgesetz (2000)

– Aufgrund einer Entscheidung des Bundesver-

fassungsgerichts vom 24. Mai 2000 werden

Sonderzahlungen des Arbeitgebers (z.B. Weih-

nachts- oder Urlaubsgeld) bei der Bemessung

von beitragsfinanzierten Lohnersatzanspr�-

chen leistungserh�hend ber�cksichtigt.

– Krankenversicherungsbeitr�ge f�r Arbeits-

losenhilfebezieher richten sich ab dem 1. Januar

2001 nicht mehr nach 80%, sondern nach

58% des vorherigen Bruttoentgelts.

Erstes Gesetz f�r moderne Dienstleistungen

am Arbeitsmarkt – Hartz I (2002)

– Einf�hrung von Personal-Service-Agenturen.

– Erleichterungen bei der Arbeitnehmer�berlas-

sung.
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– Versch�rfung der (r�umlichen) Zumutbarkeits-

regeln f�r Arbeitslose.

– Sanktionsbewehrte Verpflichtung zur fr�hzeiti-

gen Arbeitslosmeldung.

– K�rzungen beim Unterhaltsgeld.

– Entgeltzusch�sse f�r Arbeitslose, die das 55. Le-

bensjahr vollendet haben.

– Erleichterung befristeter Arbeitsverh�ltnisse bei

�lteren Arbeitnehmern.

– St�rkere Anrechnung von Einkommen des

Lebenspartners und von Verm�gen bei der

Bemessung der Arbeitslosenhilfe.

– Krankenversicherungsbeitr�ge f�r Arbeitslo-

senhilfebezieher (Bemessungsgrundlage rich-

ten sich ab dem 1. Januar 2003 nicht mehr

nach 58% des vorherigen Bruttoentgelts, son-

dern nach dem Zahlbetrag der Arbeitslosen-

hilfe).

– Ab 2003 keine auf den Dezember vorgezo-

gene Verbuchung der im Januar durch die BA

abzuf�hrenden Rentenversicherungsbeitr�ge

mehr.

– Gr�ßerer Spielraum f�r Leistungszulagen und

Bef�rderungen f�r Mitarbeiter der Arbeitsver-

waltung.

Zweites Gesetz f�r moderne Dienstleistungen

am Arbeitsmarkt – Hartz II (2002)

– F�rderung der Selbst�ndigkeit (Ich-AG).

– Neuregelung der geringf�gigen Besch�fti-

gungsverh�ltnisse (Mini-Jobs).

Beitragssatzsicherungsgesetz (2002)

Diskretion�re Erh�hung der f�r die BA relevanten

Beitragsbemessungsgrenze von 4 500 3 (West-)

beziehungsweise 3 750 3 (Ostdeutschland) pro

Monat im Jahr 2002 auf 5 100 3 beziehungsweise

4 250 3 im Jahr 2003.

Drittes Gesetz f�r moderne Dienstleistungen

am Arbeitsmarkt – Hartz III (2003)

– Umbenennung und Organisationsreform der

Bundesanstalt (k�nftig: Bundesagentur) f�r

Arbeit.

– F�r Weiterbildung kein gesondertes Unter-

haltsgeld mehr, sondern Fortzahlung des

Arbeitslosengeldes.

– Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen werden von

Beitr�gen zur BA befreit, begr�nden aber auch

keine neuen Anspr�che auf Lohnersatzleistun-

gen mehr.

– Versch�rfung und gesetzliche Klarstellung bei

der Verh�ngung von Sperrzeiten und bei den

Zumutbarkeitsregeln.

– Erh�hung des Arbeitslosengeldes durch Nicht-

ber�cksichtigung der Kirchensteuer als Ab-

zugsposten bei der Ermittlung des maßgeb-

lichen Nettoentgelts.

Viertes Gesetz f�r moderne Dienstleistungen

am Arbeitsmarkt – Hartz IV (2003)

Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und So-

zialhilfe f�r erwerbsf�hige Personen zum ALG II

grunds�tzlich in H�he des bisherigen Sozialhilfe-

niveaus bei weitgehender Pauschalierung der Leis-

tungen ab 2005.

Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt (2003)

– Maximale Bezugsdauer von ALG I wird f�r nach

dem 31. Januar 2006 entstehende Leistungs-

anspr�che von bislang 32 auf zw�lf Monate,

f�r Arbeitnehmer nach Vollendung ihres 55. Le-

bensjahres auf 18 Monate begrenzt.

– Lockerung des K�ndigungsschutzes: Ab 2004

erst in Betrieben mit mehr als zehn Mitarbei-

tern anzuwenden.
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– Klarere Definition von Kriterien zur Sozialaus-

wahl bei betriebsbedingten K�ndigungen,

Wahlrecht zwischen Abfindungsanspruch und

K�ndigungsschutzklage.

– Ausweitung der M�glichkeiten zur befristeten

Besch�ftigung im Fall von Existenzgr�ndern.

Kommunales Optionsgesetz (2004)

– Die kommunalen Tr�ger (zust�ndig f�r Unter-

kunft und Heizung) und die Agenturen f�r

Arbeit (zust�ndig f�r die Auszahlung des

ALG II) sollen zur Durchf�hrung ihrer Aufgaben

Arbeitsgemeinschaften bilden.

– Auf Antrag k�nnen einzelne Gemeinden als

Organe der Bundesagentur f�r Arbeit Auf-

gaben im Rahmen der Grundsicherung f�r

Arbeitsuchende wahrnehmen („Optionskom-

munen“).

– In einer Anlage wird ein �berpr�fungsverfah-

ren festgelegt, um eine j�hrliche Entlastung der

Kommunen in H�he von 2,5 Mrd 3 aus der

Hartz IV-Reform sicherzustellen.

Viertes Gesetz zur �nderung des SGBIII und

anderer Gesetze (2004)

– Strengere �berpr�fung der Erfolgsaussichten

einer Existenzgr�ndung vor Gew�hrung der

Zusch�sse zur Ich-AG.

– Einf�hrung eines zus�tzlichen Grundfreibetra-

ges zur Schonung des Verm�gens minderj�hri-

ger Kinder in H�he von 4 100 3 im Rahmen

der Grundsicherung f�r Arbeitsuchende.

F�nftes Gesetz zur �nderung des SGBIII und

anderer Gesetze (2005)

– Verl�ngerung der befristeten Instrumente der

aktiven Arbeitsmarktpolitik sowie der M�glich-

keit f�r �ber 58-J�hrige, ALG I zu beziehen,

ohne dem Arbeitsmarkt zur Verf�gung zu

stehen, bis zum 31. Dezember 2007.

– Die Regelungen zum Existenzgr�ndungszu-

schuss (Ich-AG) laufen zum 30. Juni 2006 aus.

Gesetz zur Neufassung der Freibetragsrege-

lungen im SGBII (2005)

Verbesserung der Hinzuverdienstm�glichkeiten

und verminderte Anrechnung von Einnahmen

beim Bezug von ALGII.

Gesetz zur �nderung des Zweiten Buches

Sozialgesetzbuch (2005)

Der Bund beteiligt sich auch 2006 mit 29,1% an

den Kosten f�r Unterkunft und Heizung im Rah-

men der Grundsicherung f�r Arbeitsuchende.

Gesetz zur F�rderung der ganzj�hrigen

Besch�ftigung (2006)

– Das neu eingef�hrte Saison-Kurzarbeitergeld

l�st ab der Schlechtwetterperiode 2006/07 die

bisherige Winterbauf�rderung ab. Es wird ab

der ersten Ausfallstunde gew�hrt und aus den

Beitr�gen zur Bundesagentur f�r Arbeit finan-

ziert. Bislang mussten die ersten 30 Stunden

durch das individuelle Arbeitszeitkonto abge-

deckt werden, und dar�ber hinaus erfolgte die

Finanzierung des Winterausfallgeldes �ber die

Winterbauumlage der Arbeitgeber des Bauge-

werbes. Erst danach griff die Finanzierungsver-

antwortung der Bundesagentur f�r Arbeit.

– Die Erstattung der Arbeitgeberbeitr�ge zur

Sozialversicherung und das Mehraufwands-

oder Zuschuss-Wintergeld werden per Umlage

finanziert, an der im Baugewerbe erstmals

auch die Arbeitnehmer beteiligt sind.
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Gesetz zur �nderung des Zweiten Buches

Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze (2006)

– Angleichung des ALG II-Regelsatzes Ost auf das

Niveau in den alten Bundesl�ndern von 345 3

pro Monat.

– Einschr�nkung des Leistungsumfangs f�r unter

25-J�hrige.

– Nahezu Halbierung des f�r Bezieher von ALG II

zu zahlenden Rentenversicherungsbeitrags.

Haushaltsbegleitgesetz (2006)

– Senkung des Beitragssatzes zur Bundesagentur

f�r Arbeit von 6,5% auf 4,5% zum 1. Januar

2007.

– Keine Verpflichtung des Bundes mehr, Defizite

der BA per Zuschuss auszugleichen. Ab 2007

regelgebundene Bundeszusch�sse, die ab

2010 mit der Ver�nderungsrate der Umsatz-

steuerbemessungsgrundlage j�hrlich angepasst

werden.

– Senkung des vom Bund f�r Bezieher von ALG II

abgef�hrten Krankenversicherungsbeitrags.

Gesetz zur Fortentwicklung der Grund-

sicherung f�r Arbeitsuchende (2006)

– Ausweitung von Arbeitsgelegenheiten f�r

Arbeitsuchende, intensivere �berpr�fung von

Leistungsmissbrauchsf�llen, zielgenauere Sank-

tionierung.

– Verschmelzung des �berbr�ckungsgeldes und

des Existenzgr�ndungszuschusses (Ich-AG) zum

neuen Gr�ndungszuschuss.




